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Errichtung eines Windparks in Alfstedt-Ebersdorf; Antragsteller: Energiekontor AG; Durchführung der Öffentlichkeitsbe-
teiligung; Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 28. Juni 2019 
 
Errichtung eines Windparks in Alfstedt-Ebersdorf; Antragsteller: Energie 3000 GmbH; Durchführung der Öffentlichkeits-
beteiligung; Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 8. Juli 2019 
 

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt 
Rotenburg (Wümme) (Kindertagesstättengebührensatzung) vom 27. Juni 2019 
 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) über den Bebauungsplan Nr. 42 D - Hohenesch Mitte - vom 28. Juni 2019 
 
Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Visselhövede vom 27. Juni 2019 
 
Satzung zur 1. Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder 
und ehrenamtlich tätige Personen in der Samtgemeinde Fintel vom 27. Juni 2019 
 
Bekanntmachung der Genehmigung der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Fintel (SO Bio-
energie Lauenbrück) vom 1. Juli 2019 
 
Bekanntmachung der Genehmigung der 46. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Fintel (Feuer-
wehr Helvesiek) vom 10. Juli 2019 
 
Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Samtge-
meinde Sittensen vom 20. Juni 2019 
 
Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) der Samtgemeinde Sittensen 
vom 20. Juni 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Samtgemeinde Sittensen und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
 
9. Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Mitglieder des 
Samtgemeinderates und ehrenamtlich tätige Personen in der Samtgemeinde Selsingen vom 17. Juni 2019 
 
Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Breddorf und Entlastungserteilung vom 4. Juli 2019 
 
Dritte Satzung vom 27. Juni 2019 zur Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung der Kindertagesstätten 
in der Gemeinde Gnarrenburg vom 01.08.2015 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 8 „Erweiterung Sportplatz“ mit Örtlichen Bauvorschriften nach NBauO in der 
Gemeinde Groß Meckelsen vom 4. Juli 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Groß Meckelsen und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Hamersen und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
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Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 14 „Gewerbegebiet Am Kohlhof Teil 2“ der Gemeinde Hemslingen vom 
4. Juli 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Kalbe und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Klein Meckelsen und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 20 „Lagerfläche Biogasanlage Lauenbrück“ der Gemeinde Lauenbrück vom 
1. Juli 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Lengenbostel und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
 
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2019 vom 6. Juni 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Sittensen und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Tiste und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Vierden und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
 
Jahresabschluss 2011 der Gemeinde Wohnste und Entlastungserteilung vom 15. Juli 2019 
 

--- 
 

--- 
 

 
 

 
 

Errichtung eines Windparks in Alfstedt-Ebersdorf 
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bekanntmachung 
gemäß § 10 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

 
 
Die Fa. Energiekontor AG, Mary-Somerville-Str. 5, 28359 Bremen, hat am 11.03.2019 beim Landkreis Rotenburg 
(Wümme) eine Genehmigung gemäß § 4 BImSchG (Hinweis: Erläuterungen und Fundstellen der benutzten Abkürzun-
gen der gesetzlichen Vorschriften finden Sie am Ende der Bekanntmachung) zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Windfarm beantragt. 
 
Das beantragte Vorhaben besteht aus 

 8 Windenergieanlagen vom Typ General Electric 5.3-158 
(161 m Nabenhöhe, 158 m Rotordurchmesser, 240 m Gesamthöhe, je 5,3 MW) 

 sowie den dazugehörigen Zuwegungs-, Aufbau- und Abstellflächen auf den Flurstücken 

 5, 9, 32, 50, 51/1 der Flur 11 von Alfstedt, 

 14, 29, 30 der Flur 12 von Alfstedt sowie 

 248/11 der Flur 2 von Ebersdorf. 
 
Die Standorte der Anlagen liegen innerhalb des Windkraftvorrangstandorts Alfstedt-Ebersdorf, der mit anderen Stand-
orten am 27.06.2019 vom Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Neuaufstellung des Regionalen Raum-
ordnungsprogramms (RROP) beschlossen wurde. Zur Vermeidung von Irritationen wird darauf hingewiesen, dass eine 
Genehmigung der Anlagen auch bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen frühestens nach Inkrafttreten des RROP 
möglich sein wird. 
 
Im Bereich Alfstedt-Ebersdorf befinden sich neben den jetzt beantragten 8 Anlagen bereits 

 5 Anlagen südwestlich des Vorrangstandort, wobei die nördlichste dieser Anlagen im Zuge eines weiteren Vorhabens 
abgebaut werden soll 

 

 2 vorhandene Anlagen nordwestlich des Standorts. 
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Zudem liegt mir ein weiterer Antrag für die Errichtung von 

 weiteren 4 Anlagen eines anderen Betreibers vor (hierzu erfolgt nach Vollständigkeit der Unterlagen eine gesonderte 
Veröffentlichung). 

Insgesamt wären damit nach Verwirklichung der beiden Anträge 18 Windenergieanlagen vorhanden. 
 
Die Anlagen sollen im 4. Quartal 2020 in Betrieb gehen. 
 
 

Rechtslage 

 
Da Anlagen anderer Betreiber im BImSchG nicht zu berücksichtigen sind, handelt es sich BImSchG-rechtlich um ein 
Vorhaben mit 8 Anlagen. Gemäß Ziffer 1.6.2 des Anhangs zur 4. BImSchV bedarf die Errichtung und der Betrieb von 
weniger als 20 Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern lediglich einer vereinfachten Genehmi-
gung ohne Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß den §§ 4, 19 BImSchG. Die Energiekontor AG hat allerdings die Durchfüh-
rung eines förmlichen Genehmigungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß den §§ 4, 10 BImSchG beantragt. 
 
Nach dem UVPG sind dagegen auch Windenergieanlagen anderer Betreiber zu berücksichtigen. Gemäß Ziffer 1.6.2 der 
Anlage 1 zum UVPG bedarf die Errichtung und der Betrieb einer Windfarm mit 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen mit 
einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern einer allgemeinen Vorprüfung nach dem UVPG. Die Energiekon-
tor AG hat allerdings gemäß § 7 Abs. 3 UVPG die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt, so dass 
sowohl die Prüfung, ob der Windpark Alfstedt-Ebersdorf mit weiteren Windparks in der Nähe (Köhlen, Alfstedt) zu kumu-
lieren ist, als auch die Allgemeine Vorprüfung nach dem UVPG entfallen. 
 
 

Ausliegende Unterlagen 

 
Zusammen mit den Antragsunterlagen werden auch folgende, für die Umweltverträglichkeitsprüfung notwendigen 
Unterlagen nach § 4 e der 9. BImSchV öffentlich ausgelegt: 

 UVP-Bericht der Planungsgemeinschaft Nord GmbH vom 05.03.2019 

 Schallschutzgutachten der IEL GmbH, Az. 4245-19-L1 vom 15.02.2019 mit Nachweisen von Schallleistungspegeln 
von vermessenen Anlagen 

 Schattenwurfgutachten der IEL GmbH, Az. 4245-19-S1 vom 20.02.2019 mit Unterlagen zur Abschaltregelung 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan der Planungsgemeinschaft Nord GmbH vom 25.04.2019 

 Avifaunistische Untersuchung der Eco Consult & Concept vom 07.02.2019 

 Kurzstellungnahme der Ökologis GmbH (Seeadler) vom 22.02.2019 

 Gutachten zur Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna der Eco Consult & Concept vom 08.03.2019 

 Diverse wasserrechtliche Anträge zu Gewässerkreuzungen 

 Baugrundgutachten des Büros Ingenieurgeologie Dr. Lübbe vom 14.12.2018 

 Turbulenzgutachten der Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG vom 26.06.2019 
 
Mit dem Beteiligungsverfahren von Fachdienststellen nach § 11 der 9. BImSchV wurde bereits teilweise begonnen. Bis-
her liegt jedoch nur die Stellungnahme der Kreisarchäologie vor, die entsprechend § 10 Abs. 1 S. 2 u. 3 der 9. BImSchV 
ebenfalls öffentlich ausgelegt wird. 
 
 

Einsichtsmöglichkeiten 

 
Der Antrag einschließlich der dazu eingereichten Unterlagen sowie eine Zusammenfassung der bisher vorliegenden 
umweltrelevanten Stellungnahmen können vom 

24.07.2019 bis zum 23.08.2019 

an folgenden Stellen und zu folgenden Zeiten eingesehen werden: 

 Landkreis Rotenburg (Wümme), Kreishaus, Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme), Amt für Bauaufsicht und 
Bauleitplanung, Zimmer 316 

Einsichtsmöglichkeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
 Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 Samtgemeinde Geestequelle, Rathaus, Bohlenstraße 10, 27432 Oerel 

Einsichtsmöglichkeiten: Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
 Donnerstag zusätzlich von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 Stadt Bremervörde, Rathaus, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde, 1. OG, Zimmer 32 

Einsichtsmöglichkeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 
  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie 
 Mittwoch und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
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 Stadt Geestland, Rathaus 2, Am Markt 8, 27624 Geestland, 1. OG (Bereich Bauen und Umwelt) 

Einsichtsmöglichkeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie 
 Freitag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

 Samtgemeinde Börde Lamstedt, Schützenstraße 20, 21769 Lamstedt, Umwelt-, Planungs- & Bauamt, Zimmer 7 

Einsichtsmöglichkeiten: Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie zusätzlich 
 Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 
Die Unterlagen können auch digital auf der Homepage des Landkreises Rotenburg www.lk-row.de (Verwaltung & Poli-
tik - Kreisverwaltung - Bekanntmachungen) und im Zentralen Informationsportal über Umweltverträglichkeitsprüfungen in 
Niedersachsen (https://uvp.niedersachsen.de/Portal) eingesehen werden. 
 
 

Einwendungen 

 
Einwendungen gegen das Vorhaben können gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG bis zum 

23.09.2019 

schriftlich bei der Auslegungsstelle erhoben werden. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 10 Abs. 3 
BImSchG alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

 
Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.03.1992 (BGBl. I S. 536), in der 
derzeit geltenden Fassung, sind die Einwendungen dem Antragsteller und, soweit sie deren Aufgabenbereich berühren, 
den nach § 11 der 9. BImSchV beteiligten Behörden bekannt zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Verlangen 
des Einwenders dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden sollen, wenn diese zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass gleichförmige Einwendungen unberücksichtigt bleiben können, wenn die Unter-
zeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder nicht leserlich angegeben haben. 
 
 

Erörterungstermin 

 
Der Erörterungstermin wird bestimmt auf: 

Mittwoch, den 02.10.2019, ab 10.00 Uhr 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Kreishaus Bremervörde, Großer Sitzungssaal 
Amtsallee 7, 27432 Bremervörde 

Es erfolgt ggf. eine gemeinsame Durchführung mit dem Erörterungstermin des weiteren Antrags im Standort Alfstedt-
Ebersdorf, sofern dessen Unterlagen rechtzeitig vervollständigt werden. 
 
Bei Bedarf wird die Erörterung jeweils am darauf folgenden Werktag (ohne Samstag) zur gleichen Zeit an gleicher Stelle 
fortgesetzt. Der Erörterungstermin kann aus besonderen Gründen gemäß § 16 der 9. BImSchV wegfallen bzw. gemäß 
§ 17 der 9. BImSchV verlegt werden. Sofern die Notwendigkeit besteht, die Erörterung an einem anderen Ort oder zu 
einem anderen Zeitpunkt durchzuführen, erfolgt eine gesonderte Bekanntmachung. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für 
die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, Ihre Einwendungen zu erläutern. Die Einwendungen werden auch 
bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Einwendungen, die 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt; für diese steht der 
Rechtsweg vor ordentlichen Gerichten offen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 4 Ziffer 4 BImSchG kann die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
 

Abkürzungen verwandter Rechtsvorschriften 

 
Bei allen Rechtsvorschriften ist jeweils die ursprüngliche Fassung (UF) und die letzte Neufassung (NF) angegeben. Alle 
Rechtsvorschriften in der zurzeit gültigen Fassung. Die Vorschriften finden Sie z. B. auf den offiziellen Seiten des Bun-
des www.gesetze-im-internet.de. 
  

http://www.lk-row.de/
https://uvp.niedersachsen.de/Portal
http://www.gesetze-im-internet.de/
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Abkürzung Name Datum Fundstelle 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz) 

UF: 15.03.1974 
NF: 17.05.2013 

BGBl. I S. 721 
BGBl. I S. 1274 

4. BImSchV Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (VO über genehmigungsbedürftige Anlagen) 

UF: 02.05.2013 
NF: 31.05.2017 

BGBl. I S. 973 
BGBl. I S. 1440 

9. BImSchV Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren) 

UF: 18.02.1977 
NF: 29.05.1992 

BGBl. I S. 274 
BGBl. I S. 1001 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung UF: 21.02.1990 
NF: 24.02.2010 

BGBl. I S. 205 
BGBl. I S. 94 

BGBl. I S. Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 
 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme), 28.06.2019 
Der Landrat 

 
 

Errichtung eines Windparks in Alfstedt-Ebersdorf 
Antragsteller: Energie 3000 GmbH 

Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bekanntmachung 
gemäß § 10 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

 
 
Die Fa. Energie 3000 GmbH, Schulstraße 20, 27432 Alfstedt, hat am 02.05.2019 beim Landkreis Rotenburg (Wümme) 
eine Genehmigung gemäß § 4 BImSchG (Hinweis. Erläuterungen und Fundstellen der benutzten Abkürzungen der 
gesetzlichen Vorschriften finden Sie am Ende der Bekanntmachung) zur Errichtung und zum Betrieb einer Windfarm 
beantragt. 
 
Das beantragte Vorhaben besteht aus 

 4 Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP2 E2 
(159 m Nabenhöhe, 139 m Rotordurchmesser, 229 m Gesamthöhe, je 4,2 MW) 

 sowie den dazugehörigen Zuwegungs-, Aufbau- und Abstellflächen 

auf den Flurstücken 1/1, 3/2, 4/1, 8/1 und 216/8 der Flur 2 von Ebersdorf 
 
Die Standorte der Anlagen liegen innerhalb des Windkraftvorrangstandorts Alfstedt-Ebersdorf, der mit anderen Stand-
orten am 27.06.2019 vom Kreistag des Landkreises Rotenburg (Wümme) in der Neuaufstellung des Regionalen Raum-
ordnungsprogramms (RROP) beschlossen wurde. Zur Vermeidung von Irritationen wird darauf hingewiesen, dass eine 
Genehmigung der Anlagen auch bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen frühestens nach Inkrafttreten des RROP 
möglich sein wird. 
 
Im Bereich Alfstedt-Ebersdorf befinden sich neben den jetzt beantragten 4 Anlagen bereits 

 5 Anlagen südwestlich des Vorrangstandort, wobei die nördlichste dieser Anlagen im Zuge eines weiteren Vorhabens 
abgebaut werden soll 

 2 vorhandene Anlagen nordwestlich des Standorts. 

Zudem liegt mir ein weiterer Antrag für die Errichtung von 

 weiteren 8 Anlagen der Energiekontor AG vor, für den die Bekanntmachung bereits am 28.06.2019 erfolgt ist. 

Insgesamt wären damit nach Verwirklichung der beiden Anträge 18 Windenergieanlagen vorhanden. 
 
Die Anlagen sollen im 4. Quartal 2020 in Betrieb gehen. 
 
  



 366 

 
Rechtslage 

 
Da Anlagen anderer Betreiber im BImSchG nicht zu berücksichtigen sind, handelt es sich BImSchG-rechtlich um ein 
Vorhaben mit 4 Anlagen. Gemäß Ziffer 1.6.2 des Anhangs zur 4. BImSchV bedarf die Errichtung und der Betrieb von 
weniger als 20 Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern lediglich einer vereinfachten Genehmi-
gung ohne Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß den §§ 4, 19 BImSchG. Die Energie 3000 GmbH hat allerdings die Durch-
führung eines förmlichen Genehmigungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß den §§ 4, 10 BImSchG bean-
tragt. 
 
Nach dem UVPG sind dagegen auch Windenergieanlagen anderer Betreiber zu berücksichtigen. Gemäß Ziffer 1.6.2 der 
Anlage 1 zum UVPG bedarf die Errichtung und der Betrieb einer Windfarm mit 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen mit 
einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern einer allgemeinen Vorprüfung nach dem UVPG. Die Energie 3000 
GmbH hat allerdings gemäß § 7 Abs. 3 UVPG die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt, so dass 
sowohl die Prüfung, ob der Windpark Alfstedt-Ebersdorf mit weiteren Windparks in der Nähe (Köhlen, Alfstedt) zu kumu-
lieren ist, als auch die Allgemeine Vorprüfung nach dem UVPG entfallen. 
 
 

Ausliegende Unterlagen 

 
Zusammen mit den Antragsunterlagen werden auch folgende, für die Umweltverträglichkeitsprüfung notwendigen 
Unterlagen nach § 4 e der 9. BImSchV öffentlich ausgelegt: 

 UVP-Bericht der Planungsgemeinschaft Nord GmbH vom 25.04.2019 

 Schallschutzgutachten der IEL GmbH, Az. 4245-19-L1 vom 15.02.2019 (ergänzt am 05.07.2019) mit Nachweisen 
von Schallleistungspegeln von vermessenen Anlagen 

 Schattenwurfgutachten der IEL GmbH, Az. 4245-19-S1 vom 20.02.2019 mit Unterlagen zur Abschaltregelung 

 Landschaftspflegerischer Begleitplan der Planungsgemeinschaft Nord GmbH vom 25.04.2019 

 Avifaunistische Untersuchung der Eco Consult & Concept vom 18.04.2019 

 Kurzstellungnahme der Ökologis GmbH (Seeadler) vom 02.05.2019 

 Gutachten zur Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna der Eco Consult & Concept vom 08.03.2019 

 diverse wasserrechtliche Anträge 

 Baugrundgutachten des Büros Ingenieurgeologie Dr. Lübbe vom 11.01.2019 

 Turbulenzgutachten der Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG vom 16.04.2019 
 
Mit dem Beteiligungsverfahren von Fachdienststellen nach § 11 der 9. BImSchV wurde parallel begonnen. Insofern lie-
gen bisher keine Stellungnahmen, die entsprechend § 10 Abs. 1 S. 2 u. 3 der 9. BImSchV ebenfalls öffentlich ausgelegt 
werden müssten, vor. 
 
 

Einsichtsmöglichkeiten 

 
Der Antrag einschließlich der dazu eingereichten Unterlagen sowie eine Zusammenfassung der bisher vorliegenden 
umweltrelevanten Stellungnahmen können vom 

24.07.2019 bis zum 23.08.2019 

an folgenden Stellen und zu folgenden Zeiten eingesehen werden: 

 Landkreis Rotenburg (Wümme), Kreishaus, Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme), Amt für Bauaufsicht und 
Bauleitplanung, Zimmer 316  

Einsichtsmöglichkeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
 Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 Samtgemeinde Geestequelle, Rathaus, Bohlenstraße 10, 27432 Oerel 

Einsichtsmöglichkeiten: Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
 Donnerstag zusätzlich von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 Stadt Bremervörde, Rathaus, Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde, 1. OG, Zimmer 32 

Einsichtsmöglichkeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 
  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie 
 Mittwoch und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 Stadt Geestland, Rathaus 2, Am Markt 8, 27624 Geestland, 1. OG (Bereich Bauen und Umwelt) 

Einsichtsmöglichkeiten: Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie 
 Freitag von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

 Samtgemeinde Börde Lamstedt, Schützenstrasse 20, 21769 Lamstedt, Umwelt-, Planungs- & Bauamt, Zimmer 7 

Einsichtsmöglichkeiten: Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie zusätzlich 
 Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
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Die Unterlagen können auch digital auf der Homepage des Landkreises Rotenburg www.lk-row.de (Verwaltung & Poli-
tik - Kreisverwaltung - Bekanntmachungen) und im Zentralen Informationsportal über Umweltverträglichkeitsprüfungen in 
Niedersachsen (https://uvp.niedersachsen.de/Portal) eingesehen werden. 
 
 

Einwendungen 

 
Einwendungen gegen das Vorhaben können gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG bis zum 

23.09.2019 

schriftlich bei der Auslegungsstelle erhoben werden. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 10 Abs. 3 
BImSchG alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

 
Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.03.1992 (BGBl. I S. 536), in der 
derzeit geltenden Fassung, sind die Einwendungen dem Antragsteller und, soweit sie deren Aufgabenbereich berühren, 
den nach § 11 der 9. BImSchV beteiligten Behörden bekannt zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Verlangen 
des Einwenders dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden sollen, wenn diese zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass gleichförmige Einwendungen unberücksichtigt bleiben können, wenn die Unter-
zeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder nicht leserlich angegeben haben. 
 
 

Gemeinsamer Erörterungstermin 

 
Der Erörterungstermin wird bestimmt auf: 

Mittwoch, den 02.10.2019, ab 10.00 Uhr 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Kreishaus Bremervörde, Großer Sitzungssaal 
Amtsallee 7, 27432 Bremervörde 

Der Erörterungstermin wird - sofern für beide Verfahren Einwendungen erhoben werden - gemeinsam mit dem anderen 
Antrag für den Standort Alfstedt-Ebersdorf der Energiekontor AG durchgeführt. 
 
Bei Bedarf wird die Erörterung jeweils am darauf folgenden Werktag (ohne Samstag) zur gleichen Zeit an gleicher Stelle 
fortgesetzt. Der Erörterungstermin kann aus besonderen Gründen gemäß § 16 der 9. BImSchV wegfallen bzw. gemäß 
§ 17 der 9. BImSchV verlegt werden. Sofern die Notwendigkeit besteht, die Erörterung an einem anderen Ort oder zu 
einem anderen Zeitpunkt durchzuführen, erfolgt eine gesonderte Bekanntmachung. 
 
Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für 
die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die 
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, Ihre Einwendungen zu erläutern. Die Einwendungen werden auch 
bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. Einwendungen, die 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt; für diese steht der 
Rechtsweg vor ordentlichen Gerichten offen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 4 Ziffer 4 BImSchG kann die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 
 
 

Abkürzungen verwandter Rechtsvorschriften 

 
Bei allen Rechtsvorschriften ist jeweils die ursprüngliche Fassung (UF) und die letzte Neufassung (NF) angegeben. Alle 
Rechtsvorschriften in der zurzeit gültigen Fassung. Die Vorschriften finden Sie z. B. auf den offiziellen Seiten des Bun-
des www.gesetze-im-internet.de. 
  

http://www.lk-row.de/
https://uvp.niedersachsen.de/Portal
http://www.gesetze-im-internet.de/
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Abkürzung Name Datum Fundstelle 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz) 

UF: 15.03.1974 
NF: 17.05.2013 

BGBl. I S. 721 
BGBl. I S. 1274 

4. BImSchV Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (VO über genehmigungsbedürftige Anlagen) 

UF: 02.05.2013 
NF: 31.05.2017 

BGBl. I S. 973 
BGBl. I S. 1440 

9. BImSchV Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren) 

UF: 18.02.1977 
NF: 29.05.1992 

BGBl. I S. 274 
BGBl. I S. 1001 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung UF: 21.02.1990 
NF: 24.02.2010 

BGBl. I S. 205 
BGBl. I S. 94 

BGBl. I S. Bundesgesetzblatt, Teil I, Seite 
 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme), 08.07.2019 
Der Landrat 

 
 

 
 

Satzung 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den 

Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Rotenburg (Wümme) 
(Kindertagesstättengebührensatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 NKomVG, § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), § 90 
Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) sowie des § 20 des Niedersächsischen Gesetzes über Tageseinrichtungen 
für Kinder (KiTaG) in den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 
27.06.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Für die Betreuung in den städtischen Tageseinrichtungen werden für beitragspflichtige Kinder monatliche Benut-
zungsgebühren von den Eltern/Erziehungsberechtigten des aufgenommenen Kindes nach Maßgabe dieser Satzung 
erhoben. Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus dem Elternbeitrag für die Betreuungs- und Sonderöff-
nungszeiten und dem Essensgeld. Für beitragsfreie Kinder nach dem Nds. KiTaG werden für eine über achtstündige 
Betreuung (Betreuungs- und Sonderöffnungszeiten) monatliche Elternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung erhoben 
 
(2) Durch das Gebührenaufkommen werden die Kosten für den Betrieb der Tageseinrichtungen nur teilweise gedeckt. 
Von einer kostendeckenden Benutzungsgebühr wird im öffentlichen Interesse abgesehen. 
 
(3) Die jährlichen Elternbeiträge sind mit einer Schließungszeit von einem Monat (durchschnittlich 20 Betreuungstage) 
kalkuliert und auf 12 Monate umgelegt worden. 
 
(4) Der Elternbeitrag für die beitragspflichtigen Kinder wird nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie unter 
Berücksichtigung der Zahl der kindergeldberechtigten Kinder in der Familie gestaffelt. 
 
(5) Für die über achtstündige Betreuung von beitragsfreien Kindern werden die Elternbeiträge je halbstündige Betreu-
ungs- und Sonderöffnungszeit nicht gestaffelt. 
 
 

§ 2 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Der Erhebungszeitraum für die Benutzungsgebühren ist der Kalendermonat. 
 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung. 
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(3) Abweichend von Abs. 2 entsteht die Gebührenpflicht 

a) gem. § 5 Abs. 7a sofort mit Erwerb des Blocks 

b) für die Schließungszeiten gem. § 5 Abs. 8 mit der Anmeldung. 
 
(4) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats der fristgerechten Abmeldung des Kindes, der Einschulung, sonsti-
ger Freistellung von den Elternbeiträgen oder dem Ausschluss von der Betreuung gem. § 4 Abs. 5 - 7 der Kindertages-
stättenbenutzungssatzung. 
 
(5) Die Benutzungsgebühren sind auch während der Schließungszeiten der Tageseinrichtungen zu entrichten. Das gilt 
auch bei Krankheit oder sonstiger Abwesenheit. 
 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
(1) Die Benutzungsgebühren sind jeweils an 15. eines Kalendermonats fällig. 
 
(2) Abweichend von Abs. 1 wird die Gebühr 

a) gem. § 5 Abs. 7a sofort bei Erwerb  

b) für die Schließungszeiten gem. § 5 Abs. 8 mit der Anmeldung fällig. 

 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
 
 

§ 4 
Gebührenpflichtige 

 
Gebührenpflichtige sind die Eltern/Erziehungsberechtigten, bei denen das betreute Kind im Haushalt lebt. Mehrere 
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 5 
Höhe der Gebühren 

 
(1) Die Höhe der Elternbeiträge für beitragspflichtige Kinder richtet sich nach dem Betreuungsumfang und dem Bemes-
sungseinkommen der Gebührenpflichtigen (§ 6) und ergibt sich aus der Anlage 1 zu dieser Satzung. 
 
(2) Besuchen mehrere beitragspflichtige Kinder einer Familie zeitgleich eine Tageseinrichtung im Bereich der Stadt 
Rotenburg (Wümme), so ermäßigt sich der Elternbeitrag für das 2. und jedes weitere Kind um jeweils 25 %. Abweichend 
davon beträgt die Ermäßigung für die Gebührenpflichtigen, die den Mindestbeitrag zahlen, 50 %. 
 
(3) Für das Mittagessen wird ein Essensgeld von 60,00 € monatlich erhoben. Fehlt ein Kind an mindestens fünf auf-
einander folgenden Betreuungstagen entschuldigt, so wird für jeden fehlenden Betreuungstag ein Betrag von 2,73 € 
erstattet. Die Essensgelderstattung erfolgt grundsätzlich quartalsweise. 
 
(4 a) Für die Inanspruchnahme von Sonderöffnungszeiten gem. § 2 Abs. 4 der Kindertagesstättenbenutzungssatzung 
sind für beitragspflichtige Kinder pro Kalendermonat folgende Elternbeiträge zu entrichten: 
 

Bemessungseinkommen je angefangene ½ Stunde 

bis 1.800,99 €  mtl. 5,00 €  

1.801,00 € bis 2.300,99 €  mtl. 7,50 €  

2.301,00 € bis 2.800,99 €  mtl. 10,00 €  

2.801,00 € bis 3.300,99 €  mtl. 12,50 €  

ab 3.301,00 €  mtl. 15,00 €  

 
(4 b) Für die über achtstündige Betreuung von beitragsfreien Kindern (Betreuungs- und Sonderöffnungszeiten) werden 
pro halbe Stunde 10,00 € erhoben. 
 
Geschwisterermäßigungen zu 4 a und 4 b sind ausgeschlossen. 
 
(4 c) Für die gelegentliche Nutzung von Sonderöffnungszeiten können Blöcke für jeweils zehn halbstündige Zeiteinheiten 
für 15,00 € erworben werden. Auch hier ist eine Geschwisterermäßigung ausgeschlossen. 
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(5) Für die Nutzung des über achtstündigen Bereitschaftsangebotes während der Schließungszeiten gem. § 2 Abs. 6 der 
Kindertagesstättenbenutzungssatzung sind wöchentlich 5,00 € Elternbeiträge zu entrichten. Eine Geschwisterermäßi-
gung ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 6 
Ermittlung des Bemessungseinkommens 

 
(1) Das Bemessungseinkommen ist das im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres erzielte 
Bruttojahreseinkommen abzüglich der nachgewiesenen Werbungskosten. Bruttojahreseinkommen im Sinne dieser Sat-
zung ist der Gesamtbetrag des Jahreseinkommens der zum Haushalt zählenden Familienangehörigen ohne die Mög-
lichkeit des Verlustausgleiches. Familienangehörige im Sinne dieser Satzung sind neben den Eltern/Erziehungsberech-
tigten und ihren Kindern auch die mit im Haushalt lebenden Ehepartner/Lebensgefährten und deren kindergeldberech-
tigte Kinder. Unter Jahreseinkommen im Sinne dieser Satzung sind alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert ohne Rück-
sicht darauf, ob sie als Einkünfte im Sinne des Einkommenssteuergesetzes steuerpflichtig sind oder nicht, zu verstehen. 
Pflegegeld, Kindergeld und Wohngeld gelten nicht als Einkommen im Sinne dieser Satzung. Nachweislich festgesetzte 
und geleistete Unterhaltszahlungen werden in Abzug gebracht. Das nach Abzug des Freibetrages verbleibende Eltern-
geld wird dem Bruttojahreseinkommen hinzugerechnet. 
 
(2) Für Gebührenpflichtige mit mehr als einem im Haushalt lebenden Kind, für das Anspruch auf Kindergeld besteht, wird 
für das zweite und jedes weitere Kind ein Freibetrag von 512,00 € abgesetzt. 
 
(3) Für alleinerziehende Gebührenpflichtige wird für das 1. im Haushalt lebende Kind zusätzlich ein Freibetrag von 
241,00 € und für jedes weitere von 154,00 € gewährt. 
 
(4) Weicht das aktuelle Familieneinkommen um mehr als 15 % von dem des vorletzten Kalenderjahres ab, ist abwei-
chend von Satz 1 ein fiktives Jahreseinkommen zugrunde zu legen, das dem Zwölffachen des aktuellen Monatseinkom-
mens entspricht. In diesem Fall sind zu erwartende Sonder- und Einmalzahlungen des laufenden Jahres hinzuzurech-
nen. Bei unterschiedlich hohem Monatseinkommen ist ein durchschnittliches monatliches Einkommen zugrunde zu 
legen. 
 
 

§ 7 
Auskunfts- und Anzeigepflichten 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen haben innerhalb eines Monats nach Annahme des Platzes in der Tageseinrichtung gem. § 3 
Abs. 3 der Kindertagesstättenbenutzungssatzung mittels Selbstberechnung auf dem von der Stadt dafür übersandten 
Staffelungsbogens zu erklären, welcher Elternbeitrag zu entrichten ist. Die ordnungsgemäß erfolgte Selbstberechnung 
gilt als Festsetzung des Elternbeitrages. 
 
(2) Bei Änderungen gem. § 6 Abs. 4 sowie der persönlichen Verhältnisse haben die Gebührenpflichtigen die Stadt 
unverzüglich zu unterrichten und die Veränderungen nachzuweisen. Danach wird der Elternbeitrag neu berechnet. Das 
Gleiche gilt für Veränderungen des Bemessungseinkommens, die zu einer anderen Elternbeitragseinstufung führen. Der 
neu ermittelte Elternbeitrag wird ab dem 1. des Folgemonats der Änderungsmitteilung fällig. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben der Stadt jede Auskunft zu erteilen, die für die Ausführung dieser Satzung erforderlich 
ist. Kommen sie ihren Auskunfts-, Anzeige- und Vorlagepflichten nicht oder in nicht ausreichendem Maße nach, wird der 
höchste Elternbeitrag für den jeweiligen Betreuungsumfang von der Stadt festgesetzt. 
 
 

§ 8 
Überprüfung der Selbstberechnung 

 
(1) Die Selbstberechnungen der Gebührenpflichtigen werden im Laufe des jeweiligen Kindergartenjahres stichproben-
artig von der Stadt überprüft. Hierzu sind von den Gebührenpflichtigen auf Anforderung die entsprechenden Einkom-
mensnachweise wie z. B. Einkommenssteuerbescheid, Lohn- oder Gehaltsabrechnungen vorzulegen. Kommen die 
Gebührenpflichtigen dieser Aufforderung nicht nach, ist der Höchstbeitrag für das Kindergartenjahr zu entrichten. Sollten 
sich bei der Überprüfung eine Neueinstufung ergeben, wird der Elternbeitrag für das laufende Kindergartenjahr insge-
samt neu festgesetzt. 
 
(2) Eine Überprüfung der Selbstberechnung entfällt, wenn die Gebührenpflichtigen die Zahlung des höchsten Elternbei-
trages erklärt haben oder wenn eine Übernahme des Elternbeitrages durch den Jugendhilfeträger erfolgt. 
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§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2019 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt tritt die Kindertagesstättengebührensatzung vom 
01.01.2011 außer Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 27.06.2019 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Bernadette Nadermann 
 
 

Anlage 1 zur Kindertagesstättengebührensatzung 

 
Monatliche Elternbeiträge gem. § 5 Abs. 1 der Kindertagesstättengebührensatzung 

 

Bemessungseinkommen 
in € 

Betreuung ab 4 Stunden/Tag Betreuung ab 6 Std./Tag 
Betreuung 

ab 9 Std./Tag 

1 Std. 4 Std./T. 5 Std./T. 1 Std. 6 Std./T. 7 Std./T. 8 Std./T. 1 Std. 9 Std./T. 

bis 1.800,00 14,00 € 56,00 € 70,00 € 12,00 € 72,00 € 84,00 € 96,00 € 11,00 € 99,00 € 

1.801,00 bis 2.300,00 21,00 € 84,00 € 105,00 € 18,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 16,50 € 148,50 € 

2.301,00 bis 2.800,00 28,00 € 112,00 € 140,00 € 24,00 € 144,00 € 168,00 € 192,00 € 22,00 € 198,00 € 

2.801,00 bis 3.300,00 35,00 € 140,00 € 175,00 € 30,00 € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 27,50 € 247,50 € 

ab 3.301,00 42,00 € 168,00 € 210,00 € 36,00 € 216,00 € 252,00 € 288,00 € 33,00 € 297,00 € 

 

 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

Bebauungsplan Nr. 42 D - Hohenesch-Mitte - 
 
 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan 
Nr. 42 D - Hohenesch-Mitte - als Satzung und die Begründung beschlossen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
erfolgte im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 28.06.2019 
 
Andreas Weber (L. S.) 
Der Bürgermeister 
 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung ab dem 15.07.2019 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), 
Große Str. 1, Rathaus, während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet 
ist im anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlichen Mängel des 
Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.07.2019 
 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Andreas Weber 
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Abwasserbeseitigungssatzung 
Stadt Visselhövede 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nieders. GVBl. 2010, 576), in der zur Zeit gültigen Fassung, i. V. m. den §§ 95, 96 des Niedersächsischen Wasserge-
setzes vom 19.02.2010 (Nieders. GVBl. 2010 S. 64), in der zur Zeit gültigen Fassung, i. V. m. §§ 54 ff. WHG vom 
31.07.2009 (BGBl. 2009, 2585), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Visselhövede in seiner Sitzung 
vom 27.06.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt Visselhövede betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des in ihrem Entsorgungsgebiet 

anfallenden Abwassers jeweils eine öffentliche Einrichtung zur 

a) zentralen Schmutzwasserbeseitigung 

b) zentralen Niederschlagswasserbeseitigung 

c) Beseitigung des Inhalts von abflusslosen Sammelgruben und des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms. 

 
(2) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen im Trenn- 

und/oder Mischverfahren (zentrale Abwasseranlage[n]) oder mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr 
und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms (dezentrale Abwasseranlage[n]). 

 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage(n) sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, 

Anschaffung, Verbesserung und Erneuerung bestimmt die Stadt Visselhövede. 
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§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 
(1) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, 

Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammen-
hang mit der Abwasserbeseitigung und die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des 
in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers, soweit die Stadt Visselhövede abwasserbeseitigungspflichtig 
ist. 

 
(2) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser. 

 
 Schmutzwasser ist 

a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Abwasser), 

b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigte oder 
sonst in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches Abwasser). Ausgenommen ist das durch 
landwirtschaftlichen Gebrauch entstandene Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forst-
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden. 

 
 Niederschlagswasser ist das aufgrund von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten und befestigten 

Flächen gesammelt abfließende Wasser. 
 Als Abwasser gilt auch jedes sonstige in die Kanalisation eingeleitete Wasser. 
 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes. 

 
(4) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbe-

handlung, Prüfung, Rückhaltung, Ableitung und Reinigung des Abwassers auf dem Grundstück dienen, soweit 
sie nicht Bestandteil der öffentlichen Abwassereinrichtung sind. Zu den Grundstücksentwässerungsanlagen 
zählen auch abflusslose Sammelgruben. 

 
(5) Die öffentliche zentrale Abwassereinrichtung für Schmutzwasser endet hinter dem ersten Schacht, auf dem 

zu entwässernden Grundstück, falls das Grundstück auf die öffentliche Straße grenzt. Bei Hinterliegergrund-
stücken bezieht sich die vorstehende Regelung auf das an die Straße angrenzende Vorderliegergrundstück, 
über das die Entwässerung des Hinterliegergrundstücks durchgeführt wird. Die Rechte und Pflichten für eine 
Abwasserleitung, die von einem Hinterliegergrundstück über ein Vorderliegergrundstück verlegt ist, sind von 
dem Eigentümer des Hinterliegergrundstücks zu erfüllen. 

 
(6) Zur öffentlichen zentralen Abwassereinrichtung gehören 

a) das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz einschließlich aller technischen Einrichtungen wie (je nach den 
örtlichen Verhältnissen) das Leitungsnetz mit getrennten Leitungen für Schmutzwasser und Niederschlags-
wasser (Trennverfahren) oder/und die gemeinsame Leitung für beide Abwasserarten (Mischverfahren), die 
Anschlussleitungen, Reinigungsschächte, Pumpstationen, Rückhaltebecken, Schächte, Einsteigschächte 
oder der Inspektionsöffnungen, Schächte mit Ventileinheiten und städtische Kleinpumpwerke auf dem 
Grundstück, 

b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers, das sind Klärwerke und ähnliche Anlagen, die von der 
Stadt Visselhövede oder von ihr beauftragten Dritten betrieben werden, 

c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, die zur Aufnahme der Abwässer dienen und nicht Gewässer 
im Sinne des NWG sind sowie 

d) alle zur Erfüllung der in den Ziff. a) bis c) genannten Aufgaben notwendigen Sachen und Personen bei der 
Stadt Visselhövede und von ihr beauftragten Dritten. 

 
(7) Zur öffentlichen dezentralen Abwassereinrichtung gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr 

und Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Gruben und in Kleinkläranlagen anfallendem Schlamm 
außerhalb des zu entwässernden Grundstücks sowie die zur Erfüllung der dabei anfallenden Aufgaben einge-
setzten Sachen und Personen bei der Stadt Visselhövede und deren Beauftragten. 

 
(8) Soweit sich die Vorschriften dieser Satzung auf den/die Grundstückseigentümer/in beziehen, gelten die Rege-

lungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher/innen und sonstige dingliche Berechtigte. 
 
 

§ 3 
Anschluss- und Benutzungszwang - Schmutzwasser 

 
(1) Jeder/Jede Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, sein/ihr Grundstück nach Maßgabe der folgenden Bestim-

mungen an eine öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf dem Grundstück Schmutzwasser auf 
Dauer anfällt. Wer Besitzer des Grundstückes, eines Gebäudes auf dem Grundstück oder eines Grundstücks- 
oder Gebäudeteiles ist, ohne zum Anschluss verpflichtet zu sein, hat die zum Anschluss erforderlichen Maß-
nahmen zu dulden. 
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(2) Dauernder Anfall von Schmutzwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden für den dauern-

den oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist 
oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde. 

 
(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage, sobald die öffent-

liche Abwasserbeseitigungseinrichtung vor dem zu entwässernden Grundstück betriebsbereit vorhanden ist, 
sonst auf den Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage. 

 
(4) Die Verpflichtung nach Abs. 1 und 3. gilt auch für Grundstücke, die nicht direkt an die öffentliche Straße angren-

zen, sondern über ein Vorderliegergrundstück erschlossen werden (Hinterliegergrundstücke). 
 
(5) Die Stadt Visselhövede kann den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage auch nachträglich verlangen, 

sobald die Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintreten und soweit die Vorschrift des § 96 Abs. 6 S. 3 
NWG dem nicht entgegensteht. Der Grundstückseigentümer erhält eine entsprechende Mitteilung durch die 
Stadt Visselhövede. Der Anschluss ist binnen 3 Monaten nach Zugang der Mitteilung vorzunehmen. 

 
(6) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neubauten 

errichtet, so sind auf Verlangen der Stadt Visselhövede alle Einrichtungen für den künftigen Anschluss an die 
zentrale Abwasseranlage vorzubereiten und die erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 

 
 (7) Wenn und soweit ein Grundstück bezüglich des Schmutzwassers an eine öffentliche Abwasseranlage ange-

schlossen ist, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Schmutzwasser - sofern nicht eine 
Einleitungsbeschränkung nach dieser Satzung besteht - der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen.  

 
 

§ 3 a 
Anschluss- und Benutzungszwang - Niederschlagswasser 

 
(1)  Grundsätzlich ist jeder Grundstückseigentümer dazu verpflichtet, das auf seinem Grundstück anfallende Nieder-

schlagswasser zu versickern. Der Stadt Visselhövede ist auf Anforderung ein Nachweis über die Versickerung 
des Niederschlagswassers auf dem Grundstück zu erbringen. 

 
(2) Ist eine Versickerung nach Abs. 1 nicht möglich, ist der/die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, sein/ihr 

Grundstück nach Maßgabe der Bestimmungen in dieser Satzung an die öffentliche Abwassereinrichtung anzu-
schließen soweit ein gesammeltes Fortleiten des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers erfor-
derlich ist, um eine Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit zu verhüten und die zentrale Abwasserbe-
seitigungsanlage vor dem Grundstück betriebsbereit vorhanden ist. 

 
 

§ 4 
Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang 

 
(1) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang für Abwasser kann auf Antrag ausgesprochen wer-

den, wenn der Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Abwassereinrichtung oder seine Benutzung für 
den/die Grundstückseigentümer/in unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. 
Der Antrag soll schriftlich innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zum Anschluss bei der Stadt Vissel-
hövede gestellt werden. Für Befreiungsanträge gilt § 5 Abs. 2 entsprechend. Die Stadt Visselhövede kann bei 
Bedarf Unterlagen nachfordern. 

 
(2) Die Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs und auf eine 

bestimmte Zeit auszusprechen. 
 
 

§ 4 a 
Anschluss- und Benutzungsrecht - Schmutzwasser 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstückes ist berechtigt, von der Stadt zu verlangen, 

dass sein Grundstück zur Ableitung von Schmutzwasser nach Maßgabe dieser Satzung an die bestehende 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird. 

 
(2) Nach betriebsfertigem Anschluss des Grundstücks hat der Anschlussberechtigte vorbehaltlich der Einschrän-

kungen dieser Satzung das Recht, die auf seinem Grundstück anfallenden Abwässer in die öffentliche Abwas-
seranlage einzuleiten, wenn und soweit nicht anderweitige Rechtsvorschriften die Einleitung einschränken oder 
verbieten. 
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§ 4 b 

Anschluss- und Benutzungsrecht - Niederschlagswasser 
 

Ein auf Ableitung von Niederschlagswasser gerichtetes Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nur, soweit sich 
die Stadt die Beseitigung vorbehalten hat oder dazu verpflichtet ist.  
 
 

§ 5 
Entwässerungsgenehmigung 

 
(1) Die Stadt Visselhövede erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss an 

eine zentrale Abwasseranlage und zum Einleiten des Abwassers (Entwässerungsgenehmigung). Änderungen 
der Grundstücksentwässerungsanlage, der der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Abwasser-
verhältnisse oder des Anschlusses an die Abwasseranlage bedürfen ebenfalls einer Genehmigung. 

 
(2) Genehmigungen nach Abs. 1 sind von den Grundstückseigentümern/innen schriftlich zu beantragen (Entwässe-

rungsantrag). 
 
(3) Die Stadt Visselhövede entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Sie kann 

Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen 
durch Sachverständige verlangen, sofern dies zur Entscheidung über den Entwässerungsantrag erforderlich 
erscheint. Die Kosten hat der/die Grundstückseigentümer/in zu tragen. 

 
 (4) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch für und gegen 

die Rechtsnachfolger/innen der Grundstückseigentümer/innen. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigun-
gen, die für den Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderlich sein sollten. 

 
 (5) Die Stadt Visselhövede kann - abweichend von den Einleitungsbedingungen dieser Satzung - die Genehmigung 

unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs sowie der nachträglichen Ein-
schränkung oder Änderung erteilen, solange dadurch die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung durch die 
Stadt Visselhövede nicht gefährdet wird. 

 
 (6) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksent-

wässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit die Stadt Visselhövede ihr Einverständnis erteilt 
hat. 

 
 (7) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von 3 Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung oder Änderung 

der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Aus-führung drei Jahre unterbrochen 
worden ist. Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens drei Jahre verlängert werden. 

 
 

§ 6 
Entwässerungsantrag 

 
(1) Der Entwässerungsantrag ist bei der Stadt Visselhövede mit dem Antrag auf Baugenehmigung oder der Bauan-

zeige einzureichen, wenn eine Entwässerungsgenehmigung erforderlich ist. In den Fällen des § 3 Abs. 4 und 

des § 3 a Abs. 1 Satz 1 ist der Entwässerungsantrag spätestens 1 Monat nach der Aufforderung zum Anschluss 
vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der Entwässerungsantrag 1 Monat vor deren geplantem Beginn 
einzureichen. 

 
 Bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 69 a NBauO ist der Entwässerungsantrag mit dem Antrag auf 

Bestätigung der Stadt Visselhövede, dass die Erschließung im Sinne des § 30 BauGB gesichert ist, vorzulegen. 
 
(2) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale Abwasseranlage hat zu enthalten:  

 a) Erläuterungsbericht mit 

  - einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung, 

  - Angaben über die Größe und Befestigungsart der Grundstücksflächen. 

 b) Eine Beschreibung nach Art und Umfang der Produktion bzw. sonstigen Tätigkeiten und der Menge und 
Beschaffenheit des dabei anfallenden Abwassers sowie die Angabe der Anzahl der Beschäftigten, wenn es 
sich um einen Gewerbe- oder Industriebetrieb oder eine ihm gleichzusetzende Einrichtung (z. B. Kranken-
haus, Labor) handelt. 

 c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über 

  - Menge, Anfallstelle und Beschaffenheit des Abwassers, 

  - Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage, 

  - Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe), 
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 d) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 
1 : 500 mit folgenden Angaben: 

  - Straße und Hausnummer, 

  - Gebäude und befestigte Flächen, 

  - Grundstücks- und Eigentumsgrenzen, 

  - Lage der Haupt- und Anschlusskanäle, 

  - Gewässer, soweit vorhanden oder geplant, 

  - in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener und vorgesehene Baumbestand. 

 e) Einen Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwäs-
serungsobjekten. Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und durch die Schächte, Einsteigschächte oder 
der Inspektionsöffnungen mit Angabe der Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlenhöhe im Verhältnis 
der Straße, bezogen auf NN. 

 f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1 : 100, soweit dies zur Klarstellung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der 
einzelnen Räume und sämtliche Fallleitungen und Entwässerungsobjekte unter Angabe der lichten Weite 
und des Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperr-
schieber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen. 

 
(3) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestrichelten Linien darzu-

stellen. Später auszuführende Leitungen sind zu punktieren.  
 
 Folgende Farben sind dabei zu verwenden: 

 für vorhandene Anlagen = schwarz 

 für neue Anlagen = rot 

 für abzubrechende Anlagen = gelb. 
 
(4) Die Stadt Visselhövede kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der Entwässerungsanlage 

erforderlich sind.  
 
 

§ 7 
Allgemeine Einleitungsbedingungen 

 
(1) Wenn eine Einleitung der Genehmigung nach § 98 NWG bedarf, treten die in dieser Genehmigung vorgegebe-

nen Werte und Anforderungen an die Stelle der in dieser Satzung festgelegten Einleitungsbedingungen. Eine 
aufgrund § 98 Abs. 1 NWG erteilte Genehmigung ersetzt im Übrigen nicht die Entwässerungsgenehmigung 
nach dieser Satzung. Der/Die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, eine Ausfertigung der Genehmigung 
nach § 98 Abs. 1 NWG innerhalb eines Monats nach Zugang der Stadt Visselhövede auszuhändigen, soweit die 
Stadt Visselhövede nicht für die Erteilung dieser Genehmigung zuständig ist. 

 
(2) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässerungsanlagen eingeleitet werden. 
 
(3) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf unbelastetes Niederschlagswasser, unbelastetes 

Grund- und Dränwasser sowie unbelastetes Kühlwasser nur in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser 
nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 

 
(4) Die Stadt Visselhövede ist berechtigt, jederzeit die Grundstücksentwässerungsanlagen darauf zu überprüfen 

oder überprüfen zu lassen, ob die Einleitungsbedingungen nach dieser Satzung eingehalten werden. Sie kann 
zu diesem Zweck auch jederzeit Proben des Abwassers entnehmen und untersuchen oder Messgeräte in den 
öffentlichen oder privaten Schächten, Einsteigschächten oder Inspektionsöffnungen installieren. Soweit 
Schächte, Einsteigschächte oder Inspektionsöffnungen nicht vorhanden sind, ist die Stadt Visselhövede 
berechtigt, die zur Messung erforderlichen Einrichtungen einzubauen. Die Kosten für diese Überwachungsmaß-
nahmen hat der/die Grundstückseigentümer/in zu tragen. Der/Die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, der 
Stadt Visselhövede die für die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage und des Abwassers erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen. 

 
(5) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwasser nicht den Anforderungen dieser Satzung entspricht, 

kann gefordert werden, dass geeignete Vorbehandlungsanlagen und/oder Rückhaltungsmaßnahmen zu erstel-
len sind. 

 
(6) Die Stadt Visselhövede kann eine Rückhaltung und/oder Vorbehandlung des Niederschlagswassers auf dem 

Grundstück fordern, wenn die zulässige Einleitungsmenge überschritten wird und/oder das Niederschlagswas-
ser nicht den Anforderungen dieser Satzung entspricht

29
. 

 
(7) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer i. S. d. Satzung unzulässiger Weise in die öffentliche 

Abwasseranlage eingeleitet, ist die Stadt Visselhövede berechtigt, auf Kosten des Grundstückseigentümers/der 
Grundstückseigentümerin die dadurch entstehenden Schäden in der Abwasseranlage zu beseitigen. 
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(8) Entspricht ein Anschluss nicht mehr den jeweils geltenden Einleitungsbedingungen, sind der/die Grundstücks-

eigentümer/in sowie ggf. der Abwassereinleiter verpflichtet, die Einleitung entsprechend auf ihre Kosten anzu-
passen. Die Stadt Visselhövede kann eine solche Anpassung verlangen und dafür eine angemessene Frist set-
zen. 

 
 

§ 8 
Besondere Einleitungsbedingungen 

 
(1) In die öffentliche Abwasseranlage(n) dürfen keine Stoffe eingeleitet werden, die 

- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 

- giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden, 

- Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Abwasseranlage in stärkerem Maße angreifen sowie 

- die Abwasserreinigung und/oder die Schlammbeseitigung erschweren oder 

- die die öffentliche Sicherheit gefährden. 

- das in den öffentlichen Abwasseranlagen tätige Personal gefährden. 

 Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe: 

- Schutte, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, Kunststoffe, Tex-
tilien, grobes Papier u. ä. (diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zustand nicht eingeleitet werden); 

- Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhärtende Abfälle sowie 
Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 

- Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke und Futterreste aus der Tierhaltung; 

- Kaltreiniger oder ähnliche Stoffe, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die Öl-und Fettabscheidung 
verhindern; 

- Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch diese Stoffe verun-
reinigten Waschwassers; 

- Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5 - 10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen, Schwefelwas-
serstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Carbide, die Acetylen bilden; ausge-
sprochen toxische Stoffe; 

- Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen; 

 - Inhalte von Chemietoiletten;  

 - Nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizinischen Instituten; 

 - Grund-, Drain- und Kühlwasser; 

 - Medikamente und pharmazeutische Produkte; 

 - Abwasser aus Schlachthöfen, deren Rückhaltesystem nicht den Anforderungen der Verordnung über das 
Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln (Düngemit-
telverordnung - DüMV) i. d. F. vom 16.12.2008 (BGBl. I S. 2524), zuletzt geändert durch Art. 1, Erste ÄndVO 
vom 14.12.2009 (BGBl. I S. 3905), entspricht. 

 
(2) Schmutzwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der Strahlenschutzverord-

nung i. d. F. vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714) - insbesondere § 47 Abs. 4 - entspricht. 
 
(3) Schmutzwasser - insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrichtungen (z. B. 

Krankenhäuser) - darf, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Benutzungsrechts, nur eingeleitet wer-
den, wenn es in der qualifizierten Stichprobe die Einleitungswerte laut Anhang 1 nicht überschreiten. § 7 Abs. 1 

Satz 1 gilt entsprechend. 
 
(4) Für die in der Anlage nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfall festgesetzt, wenn dies 

von der Menge oder der Beschaffenheit des einzuleitenden Abwassers her erforderlich ist, um eine ordnungs-
gemäße Abwasserbeseitigung sicherzustellen, soweit sie nicht als nach § 7 Abs. 1 festgesetzt gelten. 

 
(5) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken oder von ande-

rem nicht häuslichen Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen ist grundsätzlich eine qualifizierte 
Stichprobe vorzusehen. Sie umfasst mindestens fünf Stichproben, die - in einem Zeitraum von höchstens zwei 

Stunden im Abstand von nicht weniger als zwei Minuten entnommen - gemischt werden. Die qualifizierte Stich-
probe ist nicht bei den Parametern Temperatur und pH-Wert anzuwenden. Dabei sind die in dieser Satzung 
oder in den Einleitungsgenehmigungen genannten Grenzwerte einzuhalten. Es gelten die Messverfahren nach 
der Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverord-
nung - AbwV) i. d. F. vom 17.06.2004 (BGBl. I S. 1108), zuletzt geändert durch Art. 20 G zur Neuregelung des 
Wasserrechts vom 31.07.2009 (BGBl. I. S. 2585). 
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(6) Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte und Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall festgesetzt 

und die Einhaltung der niedrigeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach den Umständen 
des Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentlichen Abwasseranlage(n) oder der in der/den 
Anlage(n) beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anlage(n) oder einer Erschwe-
rung der Abwasserbehandlung sowie der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Ein-
leiten oder Einbringen von Stoffen, die die niedrigeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich 
der Anordnung unter das Einleitungsverbot nach Abs. 3. Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall - nur 
unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs - zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles 
die schädlichen Stoffe und Eigenschaften der Abwässer innerhalb dieser Grenzen für die öffentliche(n) Abwas-
seranlage(n), die darin beschäftigten Personen oder die Abwasserbehandlung vertretbar sind. 

 
(7) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden allgemein anerkannten Regeln der Technik 

Abwasser zu verdünnen oder zu vermischen.  
 
 

II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranlagen 

 
 

§ 9 
Anschlusskanal 

 
(1) Jedes Grundstück muss einen eigenen, unmittelbaren Anschluss an die jeweilige öffentliche Abwasseranlage 

haben (bei Trennkanalisation zwei Anschlüsse). Bei Hinterliegergrundstücken beziehen sich die vorstehenden 
Regelungen auf das an die Straße angrenzende Vorderliegergrundstück, über das die Entwässerung des Hin-
terliegergrundstücks durchgeführt wird. Die Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und die Anordnung des 
Schachts, Einsteigschachts oder der Inspektionsöffnung bestimmt die Stadt Visselhövede. Es besteht kein 
Anspruch auf eine bestimmte Entwässerungstiefe. 

 
(2) Die Stadt Visselhövede kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen 

Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grundstückseigentümer/innen die 
Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden 
Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer Dienstbarkeit gesichert haben. 

 
(3) Die Stadt Visselhövede lässt den Anschlusskanal für das Schmutzwasser sowie für das Niederschlagswasser 

einschließlich des Schachts, Einsteigschachts oder der Inspektionsöffnung herstellen. 
 
(4) Ergeben sich bei der Ausführung eines Anschlusskanals unvorhersehbare Schwierigkeiten, die auch ein Abwei-

chen von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der/die Grundstückseigentümer/in den dadurch für 
die Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der/Die Grundstücks-
eigentümer/in kann keine Ansprüche geltend machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch sol-
che Änderungen des Anschlusskanals beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage ent-
stehen. 

 
(5) Die Stadt Visselhövede hat den Anschlusskanal zu unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Der/Die Grund-

stückseigentümer/in hat die Kosten für die Reinigung des Anschlusskanals zu erstatten, soweit die Ursache für 
die Verstopfung nicht im Bereich der öffentlichen Abwassereinrichtung liegt. 

 
(6) Der/Die Grundstückseigentümer/in darf Anschlusskanäle nicht verändern oder verändern lassen. 
 
 

§ 10 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Entwässerungsanlagen auf dem anzuschließenden Grundstück sind vom/von der Grundstückseigen-

tümer/in nach den jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere gem. DIN EN 
752: 2008-04 Beuth „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“, DIN EN 12056: 2001-01 Beuth 
„Schwerkraftentwässerungsanlage innerhalb von Gebäuden“ von April 2008 in Verbindung mit der DIN 1986 
Teile 3 von November 2004, 4 von Dezember 2011, 30 von Februar 2012 und 100 von Mai 
2008 - "Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“ - und nach den Bestimmungen dieser Satzung 
auf eigene Kosten zu errichten und zu betreiben. Die Grundstücksentwässerungsanlage ist auf Anforderung 
erstmals auf Dichtheit zu überprüfen. Sofern die Anforderung nicht erfolgt, ist sie spätestens 20 Jahre ab 
Inkrafttreten dieser Satzung auf Dichtheit zu überprüfen. Die Dichtheitsprüfung darf nur durch ein Unternehmen 
erfolgen, das gegenüber der Stadt Visselhövede die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat. 

 
(2) Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN EN 1610 von Oktober 1997 in Verbindung mit DWA A 139 (Aus-

gabe 2009) zu erfolgen. Die Herstellung von Rohrgräben, das Verlegen von Grundleitungen sowie das Verfüllen 
der Rohrgräben dürfen nur durch ein Unternehmen erfolgen, das durch eine entsprechende Bescheinigung 
belegen kann, dass es gegenüber der Stadt Visselhövede die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat. 
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(3) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die Stadt Visselhövede in Betrieb 
genommen werden. Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht verfüllt werden. Über das Prüfungsergebnis wird 
ein Abnahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. Werden 
bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. Der Abnahme-
schein befreit den/die Grundstückseigentümer/in nicht von seiner/ihrer Haftung für den ordnungsgemäßen 
Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
 (4) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhal-

ten. Werden Mängel festgestellt, so ist dies der Stadt Visselhövede unverzüglich mitzuteilen; die Stadt Vissel-
hövede kann fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des Grundstückseigentümers/der 
Grundstückseigentümerin in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 
 (5) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden 

Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat der/die Grundstückseigentümer/in sie entsprechend auf eigene 
Kosten anzupassen. Die Stadt Visselhövede kann eine solche Anpassung verlangen. Sie hat dazu dem/der 
Grundstückseigentümer/in eine angemessene Frist zu setzen. Der/Die Grundstückseigentümer/in ist zur 
Anpassung der Grundstücksentwässerungsanlage auch dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen 
Abwasseranlage das erforderlich machen. Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung durch die 
Stadt Visselhövede. Die §§ 5 und 6 dieser Satzung sind entsprechend anzuwenden. 

 
 

§ 11 
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Stadt Visselhövede kann Maßnahmen nach den Absätzen 2 - 6 anordnen, soweit diese im Interesse einer 

ordnungsgemäßen und störungsfreien Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht, insbesondere einer schadlo-
sen Ableitung und Behandlung des Abwassers erforderlich sind. 

 
(2) Der Stadt Visselhövede oder Beauftragten der Stadt Visselhövede ist zur Prüfung der Grundstücksentwässe-

rungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den 
Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. Die Stadt Visselhövede oder 
Beauftragte der Stadt Visselhövede sind berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere das 
eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen. 

 
(3) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Schächte, Einsteig-

schächte oder Inspektionsöffnungen, Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbehandlungsanlagen müssen 
zugänglich sein. Sollte dies nicht der Fall sein, sind die Kosten für das Wiederauffinden und Zugänglichmachen 
der Grundstücksentwässerungsanlagen von dem/der Grundstückseigentümer/in zu tragen. 

 
(4) Der/Die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage gefor-

derten Auskünfte zu erteilen. 
 
(5) Soweit das Grundstück an die zentrale Abwasseranlage angeschlossen ist, kann die Stadt Visselhövede 

dem/der Grundstückseigentümer/in die Eigenüberwachung für die Grundstücksentwässerungsanlage und für 
das auf dem Grundstück anfallende Abwasser nebst Vorlagepflicht der Untersuchungsergebnisse auferlegen 
sowie die Duldung und Kostentragung für eine regelmäßige gemeindliche Überwachung festsetzen. Die Stadt 
Visselhövede ist berechtigt, Art und Umfang der Eigenüberwachung zu bestimmen. 

 
(6) Die Stadt Visselhövede kann, über die in der DIN 1986-30 von Februar 2012 geforderten Dichtheitsprüfungen 

hinaus, zusätzliche Dichtheitsprüfungen anordnen, wenn es dafür eine sachliche Rechtfertigung gibt, insbeson-
dere, wenn das Grundstück der Grundstücksentwässerungsanlage in einem Gebiet mit hohem Fremdwasser-
anteil liegt oder konkrete Erkenntnisse vorliegen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage etwa durch Wur-
zeleinwuchs, wiederholte Abflussstörungen oder Fehlanschlüsse undicht ist. Die Kosten dafür hat der/die 
Grundstückseigentümer/in zu tragen. 

 
 

§ 12 
Sicherung gegen Rückstau 

 
(1) Gegen den Rückstau des Abwassers aus den öffentlichen Abwasseranlagen hat sich jede/r Grundstückseigen-

tümer/in selbst zu schützen. Aus Schäden, die durch Rückstau entstehen, können Ersatzansprüche gegen die 
Stadt Visselhövede nicht hergeleitet werden. Der/Die Grundstückseigentümer/in hat die Stadt Visselhövede 
außerdem von Schadenersatzansprüchen Dritter freizuhalten. 

 
(2) Die Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück. 
 Bei unter der Rückstauebene liegenden Räumen, z. B. Wohnungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für 

Lebensmittel oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden Abwas-
serhebeanlage bis über die Rückstauebene zu heben und dann in die öffentliche Abwasseranlage zu leiten. 

 
 



 380 

III. Besondere Vorschriften für die Beseitigung von in Kleinkläranlagen anfallendem Schlamm und 
Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben 

 
 

§ 13 
Bau und Betrieb von Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben 

 
(1) Kleinkläranlagen und abflusslose Sammelgruben sind so anzulegen und vorzuhalten, dass sie von den einge-

setzten Entsorgungsfahrzeugen ungehindert angefahren und entleert werden können. Der Stadt Visselhövede 
oder den von ihr Beauftragten ist zum Zwecke der Entleerung der Kleinkläranlagen und der abflusslosen Sam-
melgruben ungehindert Zutritt zu gewähren. 

 
(2) Der Stadt Visselhövede ist jede vorhandene oder in Betrieb genommene Kleinkläranlage oder abflusslose Sam-

melgrube durch deren Betreiber anzuzeigen. Die Anzeige hat folgende Angaben zu enthalten: 

a) Angaben über Art und Bemessung der Kleinkläranlage oder abflusslosen Sammelgrube. 

b) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab nicht kleiner 
1 : 500 mit folgenden Angaben: 

- Straße und Hausnummer, 

- vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück, 

- Lage der Kleinkläranlage oder der abflusslosen Sammelgrube 

- Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes mit Schächten, 

- Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das Entsorgungsfahrzeug. 

c) Eine Kopie der wasserbehördlichen Erlaubnis (gilt nur für Kleinkläranlagen). 
 
(3) Hinsichtlich der Einleitung von Stoffen gelten für Kleinkläranlagen und für abflusslose Sammelgruben die auch 

für die Grundstücksentwässerungsanlagen geltenden Vorschriften. 
 
 

§ 14 
Besondere Regelung für abflusslose Sammelgruben 

 
(1) Abflusslose Sammelgruben (Grundstücksentwässerungsanlage) sind vom/von der Grundstückseigentümer/in 

nach DIN 1986/100 von Mai 2008 und nach den Bestimmungen dieser Satzung auf eigene Kosten zu errichten 
und zu betreiben. 

 
(2) § 11 gilt entsprechend. 
 
(3) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf von der Stadt Visselhövede oder durch von ihr beauftragte Dritte 

entleert. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, damit eine Entleerung recht-
zeitig erfolgen kann. Insbesondere hat er die Notwendigkeit einer Entleerung gegenüber der Stadt Visselhövede 
rechtzeitig anzuzeigen. 

 
 

§ 15 
Entsorgung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms 

 
(1) Kleinkläranlagen werden von der Stadt Visselhövede oder durch von ihr Beauftragte bedarfsgerecht und nach 

den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder 
der DIN 4261 Teil 1 von Oktober 2010, entleert, außer Kleinkläranlagen, in denen die biologische Behandlung 
lediglich über Sandfiltergraben oder Untergrundverrieselung erfolgt. Diese Kleinkläranlagen werden regelmäßig 
in zweijährigem Abstand entschlammt. 

 
(2) Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Entsorgung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms ist, dass 

durch den Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin die Durchführung regelmäßiger fachgerechter 
Messungen/Untersuchungen sichergestellt wird, anhand derer die Notwendigkeit einer Abfuhr des in der Klein-
kläranlage angefallenen Schlamms beurteilt werden kann. Diese haben nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, jedoch mindestens einmal im Jahr zu erfolgen. Die Ergebnisse dieser Messun-
gen/Untersuchungen sind der Stadt Visselhövede innerhalb von 14 Tagen mitzuteilen. 

 
(3) Werden der Stadt Visselhövede die Ergebnisse der regelmäßigen Messungen/Untersuchungen im Sinne des 

Abs. 2 nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt, erfolgt eine regelmäßige Entleerung der Vorklärung der Kleinklär-
anlagen. 

 
(4) Eine Entleerung der Vorklärung hat alle 5 Jahre zu erfolgen. 
 
(5) Die Stadt Visselhövede kann Ausnahmen von der vollständigen Entleerung der Vorklärung zulassen, insbeson-

dere dann, wenn ein Fachkundiger für die Wartung von Kleinkläranlagen mitteilt, dass die Entleerung der ande-
ren Kammern aufgrund der Schlammmenge und -konsistenz nicht erforderlich ist. 
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(6) Die Stadt Visselhövede oder von ihr Beauftragte geben die Entsorgungstermine bekannt. Die Bekanntgabe 

kann öffentlich geschehen. Der/Die Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, 
dass die Entsorgung zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann. 

 Die für die Gebührenfestsetzung maßgebliche Fäkalschlammmenge wird durch das Abfuhrunternehmen festge-
stellt und in einem Abfuhrbeleg vermerkt. 

 
 

IV. Schlussvorschriften 

 
 

§ 16 
Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage 

 
Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Stadt Visselhövede oder mit Zustim-
mung der Stadt Visselhövede betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen sind unzulässig. 
 
 

§ 17 
Anzeigepflichten 

 
(1) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§§ 3, 3 a), so hat der/die Grund-

stückseigentümer/in dies unverzüglich der Stadt Visselhövede mitzuteilen. 
 
(2) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine der Abwasseranlagen, so ist die Stadt Visselhövede unver-

züglich - mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich - zu unterrichten. 
 
(3) Der/Die Grundstückseigentümer/in hat Betriebsstörungen oder Mängel am Anschlusskanal unverzüg-

lich - mündlich oder fernmündlich, anschließend zudem schriftlich - der Stadt Visselhövede mitzuteilen. 
 
(4) Beim Wechsel des Eigentums an einem Grundstück hat der/die bisherige Grundstückseigentümer/in die 

Rechtsänderung unverzüglich der Stadt Visselhövede schriftlich mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist auch 
der/die neue Grundstückseigentümer/in verpflichtet. 

 
(5) Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich ändern (z. B. bei Produktionsumstellungen) so hat der/die 

Grundstückseigentümer/in oder der/die Nutzer/in dies unverzüglich der Stadt Visselhövede mitzuteilen. 
 
 

18 
Altanlagen 

 
(1) Anlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grundstück 

anfallenden Abwassers dienten, und die nicht als Bestandteil der angeschlossenen Grundstücksentwässe-
rungsanlage genehmigt sind, hat der/die Grundstückseigentümer/in binnen 3 Monate auf seine Kosten so her-
zurichten, dass sie für die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser nicht mehr benutzt werden können. 

 
(2) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, hat der Grundstückseigentümer den Anschluss zu schließen. 
 
 

§ 19 
Befreiungen 

 
(1) Die Stadt Visselhövede kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, Befrei-

ung erteilen, wenn die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten 
Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
(2) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbe-

halt des jederzeitigen Widerrufs. 
 
 

§ 20 
Haftung 

 
(1) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der/die 

Verursacher/in. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliche Abwässer oder sonstige 
Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden. Ferner hat der/die Verursacher/in die Stadt Vissel-
hövede von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihr geltend machen. 
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(2) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem neben dem Verursacher für alle Schäden und Nachteile, die der 

Stadt Visselhövede durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswid-
riges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 
(3) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwasserabgabe (§ 9 

Abs. 5 AbwAG i. d. F. v. 6.11.1990, BGBl. I S. 2432) verursacht, hat der Stadt Visselhövede den erhöhten 
Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten. 

 
(4) Mehrere Verursacher/innen haften als Gesamtschuldner/innen. 
 
(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 

a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder 
Schneeschmelze, 

b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes, 

c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung, 

d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder 
Ausführung von Anschlussarbeiten, 

hat der/die Grundstückseigentümer/in einen Anspruch auf Schadenersatz nur, soweit die eingetretenen Schä-
den von der Stadt Visselhövede schuldhaft verursacht worden sind. Andernfalls hat der/die Grundstückseigen-
tümer/in die Stadt Visselhövede von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihr geltend 
machen. 

 
(6) Wenn bei der Entleerung von Abflusslosen Sammelgruben bzw. der Entleerung von Kleinkläranlagen trotz 

erfolgter Anmeldung zur Entleerung infolge höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger 
anderer Arbeiten die Entleerung erst verspätet durchgeführt werden kann oder eingeschränkt bzw. unterbro-
chen werden muss, hat der/die Grundstückseigentümer/in keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

 
 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. d. § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gülti-

gen Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

1. §§ 3 Abs. 1, 3 a Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Abwasseranlage(n) anschließen 
lässt; 

2. §§ 3 Abs. 7, 3 a Abs. 2 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage(n) ablei-
tet; 

3. § 3 a Abs. 2 Niederschlagswasser und/oder selbst gefördertes Wasser, das als Brauchwasser genutzt 
wird, ohne Genehmigung einleitet; 

4. § 3 a Abs. 1 den geforderten Nachweis über die Versickerung auf dem Grundstück nicht erbringt; 

5. dem nach § 5 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt; 

6. § 6 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage(n) oder die Änderung der Ent-
wässerungsgenehmigung nicht beantragt; §§ 7, 8, 13 Abs. 3 Abwasser und Stoffe einleitet, die einem 
Einleitungsverbot unterliegen oder das nicht den Einleitungswerten entsprechen; 

7. § 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb nimmt 
oder Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt; 

8. § 10 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt; 

9. § 11 Beauftragten der Stadt Visselhövede nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwäs-
serungsanlage gewährt; 

10. § 13 Abs. 1 die Entleerung behindert; 

11. § 14 Abs. 3 die Anzeige der Notwendigkeit einer Entleerung unterlässt oder die Entleerung selbst vor-
nimmt oder durch nicht von der Stadt Visselhövede beauftragte Dritte vornehmen lässt; 

12. § 15 Abs. 1 die Entleerung selbst vornimmt oder durch nicht von der Stadt Visselhövede beauftragte Dritte 
vornehmen lässt; 

13. § 16 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt; 

14. § 17 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro geahndet werden. 
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§ 22 

Hinweis auf archivmäßige Verwahrung 

 
Die DIN-Normen und sonstigen außerrechtlichen Regelungen, auf die in dieser Satzung verwiesen wird, sind bei 
der Stadt Visselhövede archivmäßig gesichert, verwahrt und können dort während der Dienststunden der Stadt-
verwaltung Visselhövede eingesehen werden. 
 
 

§ 23 
Übergangsregelung 

 
(1) Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser 

Satzung weitergeführt. 
 
(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und das Grundstück 

noch nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gem. § 6 dieser 
Satzung spätestens 1 Monat nach ihrem Inkrafttreten einzureichen. 

 
 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 14. Tag nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie im Amtsblatt des Landkreises Roten-

burg (Wümme) verkündet wurde. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Visselhövede vom 20.08.1990 außer Kraft. 

 
 
Visselhövede, den 27.06.2019 
 
Goebel 
Bürgermeister 

 
 

Satzung 
zur 1. Änderung der Satzung 

über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für 
Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen in der Samtgemeinde Fintel 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-gesetzes in der zur Zeit geltenden Fas-
sung hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 27.06.2019 folgende Änderung der Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

 
Die  Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige 
Personen in der Samtgemeinde Fintel in der aktuellen Fassung wird wie folgt geändert: 

In § 7 Abs. 1 wird der Buchstabe j) ergänzt: der Schulklassenbetreuer 25,00 €. 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lauenbrück, den 27.06.2019 
 
Samtgemeinde Fintel 
Krüger (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Samtgemeinde Fintel (SO Bioenergie Lauenbrück) 
 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 24.06.2019 - Az.: 63 ROW-61 72 60 / 225 - die vom Rat der 
Samtgemeinde Fintel am 02.07.2015 beschlossene 42. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Der genehmigte Änderungsbereich der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes ist aus der nachstehenden Planskizze 
ersichtlich. Die genauen Grenzen des Änderungsgebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Flächennutzungs-
plan hervor. 
 

 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die 42. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
 
Jedermann kann diese Änderung des Flächennutzungsplanes einschl. Begründung und einer zusammenfassenden 
Erklärung bei der Samtgemeinde Fintel, Berliner Straße 3, 27389 Lauenbrück während der Dienststunden einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

nur dann zu beachten sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Samtgemeinde Fintel geltend gemacht werden. Dies gilt auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB. Dabei 
ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
Die in Kraft getretene Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit der Begründung auch im Internet unter 
www.sgfintel.de in der Rubrik „Die Samtgemeinde“ => „öffentliche Bekanntmachungen“ einsehbar. 
 
 
Lauenbrück, den 01.07.2019 
 
Samtgemeinde Fintel 
Der Samtgemeindebürgermeister 
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 46. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Samtgemeinde Fintel (Feuerwehr Helvesiek) 
 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 04.07.2019 - Az.: 63 ROW-61 72 60 / 226 - die vom Rat der 
Samtgemeinde Fintel am 28.03.2019 beschlossene 46. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Der genehmigte Änderungsbereich der 46. Änderung des Flächennutzungsplanes ist aus der nachstehenden Planskizze 
ersichtlich. Die genauen Grenzen des Änderungsgebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Flächennutzungs-
plan hervor. 

 

 
 

 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die 46. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
 
Jedermann kann diese Änderung des Flächennutzungsplanes einschl. Begründung und einer zusammenfassenden 
Erklärung bei der Samtgemeinde Fintel, Berliner Straße 3, 27389 Lauenbrück während der Dienststunden einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

nur dann zu beachten sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Samtgemeinde Fintel geltend gemacht werden. Dies gilt auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB. Dabei 
ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
Die in Kraft getretene Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit der Begründung auch im Internet unter 
www.sgfintel.de in der Rubrik „Die Samtgemeinde“ => „öffentliche Bekanntmachungen“ einsehbar. 
 
 
Lauenbrück, den 10.07.2019 
 
 
Samtgemeinde Fintel 
Der Samtgemeindebürgermeister 
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Satzung 
über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die 

öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der Samtgemeinde Sittensen 

Abwasserbeseitigungssatzung 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung. vom 
17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010, 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetztes zur Änderung des NKomVG (Nds. 
GVBI. 2019, 70), in Verbindung mit den §§ 95, 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) in der Fassung vom 
19.02.2010 (Nds. GVBI. 2010, 64), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 19 zur Änderung des Gesetzes vom 20.05.2019 
(Nds. GVBI. 2019, 88), in Verbindung mit den §§ 54 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung vom 
31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBI. I S. 2254), hat der 
Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 20.06.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
1.) Die Samtgemeinde Sittensen betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des in ihrem Entsorgungsge-

biet anfallenden Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) eine rechtlich jeweils selbständige Anlage 

 a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in den Gemeinden Groß Meckelsen, Hamersen, Kalbe, Klein Meckel-
sen, Lengenbostel, Sittensen, Tiste, Vierden und Wohnste 

 b) zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung; 

 c) zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung 

 als öffentliche Einrichtung. 
 
2.) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen im Trennver-

fahren (zentrale Abwasseranlagen) oder mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von 
Abwasser einschließlich Fäkalschlamm (dezentrale Abwasseranlagen). 

 
3.) Die Samtgemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen. 
 
4.) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Ver-

besserung und Sanierung bestimmt die Samtgemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungs-
pflicht. 

 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
1.) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Ver-

sickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit 
der Abwasserbeseitigung und die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslo-
sen Gruben gesammelten Abwassers. 

 
2.) Abwasser im Sinne dieser Satzung ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser. 

 Schmutzwasser ist 

 a) das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches Abwasser), 

 b) das durch gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch verunreinigte oder sonst in 
seinen Eigenschaften veränderte Wasser (nichthäusliches Abwasser). Ausgenommen ist das durch landwirt-
schaftlichen Gebrauch entstandene Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden. 

 Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten und befestigten Flächen abflie-
ßende Wasser. 

 Als Abwasser gilt auch jedes sonstige in die Kanalisation eingeleitete Wasser. 
 
3.) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 
 
4.) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht Bestandteil 

einer öffentlichen Abwasseranlage sind. 
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5.) Die zentralen öffentlichen Anlagen zur Schmutzwasserbeseitigung enden jeweils hinter dem Revisionsschacht auf 

dem zu entwässernden Grundstück. 
 Wird die Schmutzwasserbeseitigung im Druckentwässerungsverfahren durchgeführt, so endet die öffentliche Ein-

richtung mit dem Hauspumpwerk. 
 Die zentrale öffentliche Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung endet an der Grenze des zu entwässernden 

Grundstücks. 
 
6.) Zu den zentralen öffentlichen Abwasseranlagen gehören das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz einschließ-

lich aller technischen Einrichtungen wie 

 a) Leitungsnetz mit getrennten Leitungen für Schmutz- und Niederschlagswasser (Trennverfahren), die Grund-
stücksanschlüsse, Reinigungs- und Revisionsschächte, Hauspumpwerke, Pumpstationen und Rückhalte-
becken; 

 b) alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers wie z. B. die Abwasserreinigungsanlage und ähnliche Anla-
gen, die im Eigentum der Samtgemeinde stehen, und ferner die von Dritten hergestellten und unterhaltenen 
Anlagen, deren sich die Samtgemeinde bedient; 

 c) offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, wenn ihnen wasserrechtlich die Gewässereigenschaft entzogen 
ist und sie zur Aufnahme der Abwässer dienen. 

 
7.) Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und 

Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und aus Kleinkläranlagen einschließlich Fäkal-
schlamm außerhalb des zu entwässernden Grundstücks sowie die zur Erfüllung der dabei anfallenden Aufgaben 
eingesetzten Sachen und Personen bei der Samtgemeinde Sittensen und deren Beauftragten. 

 
8.) Soweit sich Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstückseigentümer beziehen, gelten die Regelungen entspre-

chend auch für Erbbauberechtigte und solche Personen, die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche Anlage 
oder ein Grundstück ausüben. 

 
 

§ 3 
Anschlusszwang 

 
1.) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an 

eine öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf seinem Grundstück Abwasser auf Dauer anfällt. 
 
2.) Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden oder 

vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der 
Bebauung des Grundstücks begonnen wurde oder das Grundstück derart befestigt worden ist, dass Nieder-
schlagswasser als Abwasser anfällt. 

 
3.) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage, soweit die öffentli-

chen Kanalisationsanlagen für das Grundstück betriebsbereit vorhanden sind, sonst auf den Anschluss des Grund-
stücks an die dezentrale Abwasseranlage. 

 
4.) Besteht ein Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage, kann die Samtgemeinde den Anschluss an die zentrale 

Abwasseranlage verlangen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintreten. Der Grundstücks-
eigentümer erhält eine entsprechende Mitteilung mit der Aufforderung zum Anschluss seines Grundstückes an die 
zentrale Abwasseranlage. Der Anschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Aufforderung vorzuneh-
men. 

 
5.) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neubauten 

errichtet, so sind auf Verlangen der Samtgemeinde alle Einrichtungen für den künftigen Anschluss an die zentrale 
Abwasseranlage vorzubereiten. 

 
 

§ 4 
Benutzungszwang 

 
Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer 
verpflichtet, alles anfallende Abwasser - sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach § 8 gilt - der öffentlichen 
Abwasseranlage zuzuführen. 
 
 

§ 5 
Ausnahme und Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

 
1.) Ist ein gesammeltes Fortleiten von Niederschlagswasser zur Verhütung von Beeinträchtigungen des Wohls der 

Allgemeinheit nicht erforderlich oder nicht schadlos möglich, so kann die Samtgemeinde räumlich abgegrenzte 
Teile des Entsorgungsgebietes oder einzelne Grundstücke vom Anschluss- und Benutzungszwang ausnehmen. 
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Eine solche Ausnahmeentscheidung ist den betroffenen Grundstückseigentümern mitzuteilen. Mit der Bekanntgabe 
der Entscheidung sind die betroffenen Grundstückseigentümer an Stelle der Samtgemeinde zur Beseitigung des 
Niederschlagswassers verpflichtet (§ 96 Abs. 3 NWG). 

 
2.) Bei der zentralen Abwasseranlage (Schmutzwasser) kann die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

auf Antrag gewährt werden, wenn der Anschluss des Grundstücks für den Grundstückseigentümer unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Auffor-
derung zum Anschluss bei der Samtgemeinde zu stellen. Wird die Befreiung ausgesprochen, besteht für das 
Grundstück hinsichtlich der Schmutzwasserentsorgung die Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung der 
dezentralen Abwasseranlage. 

 
3.) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder auf eine 

bestimmte Zeit ausgesprochen werden. 
 
 

§ 6 
Entwässerungsgenehmigung 

 
1.) Die Samtgemeinde erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss an die jewei-

lige öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Entwässerungsgenehmigung). Änderungen der Grund-
stücksentwässerungsanlage, der der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Abwasserverhältnisse oder 
des Anschlusses an die Abwasseranlagen bedürfen ebenfalls einer Entwässerungsgenehmigung. 

 
2.) Entwässerungsgenehmigungen sind vom Grundstückseigentümer schriftlich zu beantragen (Entwässerungsan-

trag). 
 
3.) Die Samtgemeinde entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstücks anzuschließen ist. Sie kann Unter-

suchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen durch 
Sachverständige verlangen, sofern das zur Entscheidung über den Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. 
Die Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tragen. 

 
4.) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch für und gegen die 

Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den 
Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten. 

 
5.) Die Samtgemeinde kann - abweichend von den Einleitungsbedingungen des § 8 - die Genehmigung unter Bedin-

gungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder der nachträglichen Einschränkung oder Ände-
rung erteilen. 

 
6.) Die Samtgemeinde kann dem Grundstückseigentümer die Selbstüberwachung seiner Grundstücksentwässerungs-

anlage sowie die Verpflichtung zur Vorlage der Untersuchungsergebnisse auferlegen. Sie kann ferner anordnen, 
dass der Grundstückseigentümer eine regelmäßige Überwachung durch die Samtgemeinde zu dulden und die 
dadurch bedingten Kosten zu erstatten hat. 

 
7.) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder der Änderung der Grundstücksent-

wässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit die Samtgemeinde ihr Einverständnis erteilt hat. 
 
8.) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung oder Änderung 

der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Ausführung zwei Jahre unterbrochen worden 
ist. Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens zwei Jahre verlängert werden. 

 
 

§ 7 
Entwässerungsantrag 

 
1.) Der Entwässerungsantrag ist bei der Samtgemeinde mit dem Antrag auf Baugenehmigung einzureichen, wenn die 

Entwässerungsgenehmigung wegen eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens erforderlich wird. In den Fällen 
des § 3 Abs. 4 ist der Entwässerungsantrag spätestens einen Monat nach der Aufforderung zum Anschluss vorzu-
legen. Bei allen anderen Vorhaben ist der Antrag einen Monat vor deren geplanten Beginn einzureichen. 

 Bei genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 62 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist der Entwässerungs-
antrag mit dem Antrag auf Bestätigung der Gemeinde, dass die Erschließung im Sinne des § 30 Baugesetzbuch 
(BauGB) gesichert ist, vorzulegen. 

 
2.) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale Abwasseranlage hat zu enthalten: 

 a) Erläuterungsbericht mit 

  - einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung 

  - Angabe über die Größe und Befestigungsart der Hofflächen, 
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 b) Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art und Umfang der 
Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie des voraussichtlich anfallenden Abwassers nach Menge 
und Beschaffenheit, 

 c) bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über 

  - Menge und Beschaffenheit des Abwassers 

  - Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage 

  - Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z.B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe) 

  - Anfallstelle des Abwassers im Betrieb, 

 d) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstückes im Maßstab nicht kleiner als 
1:500 mit folgenden Angaben: 

  - Straßen und Hausnummer, 

  - Gebäude und befestigte Flächen 

  - Grundstücks- und Eigentumsgrenzen 

  - Lage der Haupt- und Anschlusskanäle 

  - Gewässer, soweit vorhanden oder geplant 

  - in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandenen Baumbestand, 

  Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässerungs-
projekten und Längsschnitt durch die Grundleitung und die Revisionsschächte mit Angaben der Höhenmaße 
des Grundstücks und der Sohlenhöhe im Verhältnis zur Straße, bezogen auf NN, 

 f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1:100, soweit dies zur Darstellung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der einzelnen 
Räume und sämtliche in Frage kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Weite und 
des Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschieber, 
Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen. 

 
2.) Der Antrag für den Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage hat zu enthalten: 

 a) Angaben über Art und Bemessung der Grundstücksentwässerungsanlage, 

 b) Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungserlaubnis für die Grundstücksentwässerungsanlage, 

 c) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 
1:500 mit folgenden Angaben: 

  - Straße und Hausnummer 

  - vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück 

  - Lage der Kleinkläranlage bzw. Sammelgrube 

  - Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes mit Schächten 

  - Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das Entsorgungsfahrzeug. 
 
4.) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen und Niederschlagswasserleitungen mit gestrichelten Linien darzu-

stellen. Später auszuführende Leitungen sind zu punktieren. Dabei sind vorhandene Anlagen schwarz, neue Anla-
gen rot und abzubrechende Anlagen gelb kenntlich zu machen. Die für Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe 
darf nicht verwendet werden. 

 
5.) Die Samtgemeinde kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Beurteilung der Entwässerungsanlage erfor-

derlich sind. 
 
 

§ 8 
Einleitungsbedingungen 

 
1.) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen gelten die in Abs. 2 - 14 geregelten Einleitungsbedingungen. 

Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnung genehmigt wird, treten die in dieser Genehmigung 
bestimmten Werte an die Stelle der in den nachfolgenden Absätzen festgelegten Einleitungsbedingungen (gem. 
§ 98 NWG). Eine aufgrund der Indirekteinleiterverordnung erteilte Einleitungsgenehmigung ersetzt für ihren Gel-
tungsumfang die Entwässerungsgenehmigung nach dieser Satzung nicht. 

 
2.) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet werden. 
 
3.) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf Niederschlagswasser, Grund- oder Dränwasser 

sowie unbelastetes Kühlwasser nur in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasser-
kanal eingeleitet werden. 

 
4.) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen solche Stoffe nicht eingeleitet werden, die 

 - die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 

 - giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden, 

 - Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen, 

 - die Abwasserreinigung oder die Schlammbeseitigung erschweren. 
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 Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe: 

 - Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste; 

 - Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier, Katzenstreu, Kunststofffolien u. ä. (diese Stoffe dürfen auch in zer-
kleinertem Zustand nicht eingeleitet werden); 

 - Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhärtende Abfälle sowie 
Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 

 - Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut, Molke und Futterreste aus der Tierhaltung; 

 - Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die die Ölabscheidung verhindern; 

 - Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch diese Stoffe verunrei-
nigten Waschwassers; 

 - Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5-10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen, Schwefelwasser-
stoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Carbide, die Acetylen bilden; ausgesprochen 
toxische Stoffe. 

 
 Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form anfallen und dabei die in Abs. 7 genannten Einleitungswerte nicht 

überschritten werden, gilt das Einleitungsverbot nicht; das Verdünnungs- und Vermischungsverbot nach Abs. 11 
bleibt von dieser Regelung unberührt. 

 
5.) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der Strahlenverordnung vom 

29.11.2018 entspricht. 
 
6.) Gentechnisch neukombinierte Nukleinsäuren sind vor der Einleitung in die zentrale Abwasseranlage vollständig zu 

inaktivieren. Für diese Vorbehandlung ist ein Gutachten nach § 6 Abs. 3 vorzulegen. 
 
7.) Abwässer - insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrichtungen (z. B. Kranken-

häuser) - dürfen, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Benutzungsrechts, nur eingeleitet werden, wenn 
sie in der Stichprobe folgende Einleitungswerte nicht überschreiten: 

 
 1. Allgemeine Parameter 

a) Temperatur: 35°C 
 (DIN 38404-C 4, Dez. 1976) 

b) pH-Wert: wenigstens    6,5 
 (DIN 38404-C 5, Jul. 2009) höchstens    10,0 

c) Absetzbare Stoffe: nicht begrenzt 
 (DIN 38409-H 9-2, Jul. 1980) 

 Soweit eine Schlammabscheidung wegen der ordnungs-
gemäßen Funktionsweise der öffentlichen Abwasseranlage 
erforderlich ist, kann eine Begrenzung im Bereich von 1 - 
10 ml/l nach 0,5 Stunden Absetzzeit, in besonderen Fällen 
auch darunter, erfolgen. 

 
 2. Schwerflüchtige lipophile Stoffe 
  (u. a. verseifbare Öle, Fette) 

a) direkt abscheidbar 100 mg/l 
 (DIN 38409-H 19, Febr. 1986) 

b) soweit Menge und Art des Abwassers bei Bemessung nach 
DIN 4040 zu Abscheideranlagen über Nenngröße 10 (> NG 
10) führen: 

 gesamt  (DIN 38409-H 17, Mai 1981) 250 mg/l 
 
 3. Kohlenwasserstoffe 

a) direkt abscheidbar  50 mg/l 
 (DIN 38409-H 19, Febr. 1986) DIN 1999 Teil 1 - 6 beachten. 

 Bei den in der Praxis häufig fest-
zustellenden Zulaufkonzentratio-
nen und richtiger Dimensionie-
rung ist der Wert von 50 mg/l bei 
ordnungsgemäßem Betrieb er-
reichbar. 

b) gesamt (DIN 38409-H 18, Febr. 1986) 100 mg/l 

c) soweit im Einzelfall eine weitergehende Entfernung der Koh-
lenwasserstoffe erforderlich ist: 

 gesamt  (DIN 38409-H 18, Febr. 1986) 20 mg/l 
 
 4. Halogenierte organische Verbindungen 

a) absorbierbare organische Halogenverbindungen 1 mg/l 
 (AOX)  (DIN 38409-H 14-8.22, März 1985) 
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b) Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) als 
Summe aus Trichlorethen, Tetrachlorethen, 1, -1, 1- Trichlo-
rethan, Dichlormethan 

 gerechnet als Chlor (Cl) 0,5 mg/l 
 
 5. Organische halogenfreie Lösemittel 
  Mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und biologisch abbau-

bar (DIN 38407-F 9, Mai 1991): Entsprechend spezieller Fest-
legung, jedoch Richtwert nicht größter als er der Löslichkeit 
entspricht oder als 5 g/l 

 
 6. Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 

a) Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988) 

b) Arsen (As) 0,5 mg/l 
 (DIN 38405-D 18, Sept. 1985/Aufschluss nach 10.1) 

c) Barium (Ba) 5 mg/l 
 (Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES) 

d) Blei (Pb) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 6-3, Mai 1981 oder 
  DIN 38406-E 22, März 1988) 

e) Cadmium (Cd) 0,5 mg/l 
 (DIN 38406-E 19-3, Jul. 1980 oder 
  DIN 38406-E 22, März 1988) 

f) Chrom (Cr) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
  DIN 38406-E 10-2, Jun. 1985) 

g) Chrom (sechswertig) (Cr) 0,2 mg/l 
 (DIN 38405-D 24, Mai 1987) 

h) Cobalt (Co) 2 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
 entspr. DIN 38406-E 10-2, Jun. 1985) 

i) Kupfer (Cu) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
  DIN 38406-E 7-2, Sept. 1991) 

j) Nickel (Ni) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
  DIN 38406-E 11-2, Sept. 1981) 

k) Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l 
 (DIN 38406-E 12-3, Jul. 1980) 

l) Selen (Se) 2 mg/l 

m) Silber (Ag) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
 entspr. DIN 38406-E 10-2, Jun. 1985) 

n) Zink (Zn) 5 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988) 

o) Zinn (Sn) 5 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
 entspr. DIN 38406-E 10-2, Jun. 1985) 

p) Aluminium und Eisen      (Al) und (Fe) keine Begrenzung soweit keine 
Schwierigkeiten bei der Abwas-
serableitung und -reinigung auf-
treten (s. Nr. 1 c) 

 
 7. Anorganische Stoffe (gelöst) 

a) Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4 N + NH3 N) 
 (DIN 38406-E 5-2, Okt. 1983 
 o. DIN 38406-E 5-1, Okt. 1983) 
  100 mg/l  <  5000 EW 
  200 mg/l  >  5000 EW 

b) Stickstoff aus Nitrit, falls größere Frachten anfallen (NO2 -N)      10 mg/l 
 (DIN 38405-D 10, Febr. 1981 oder 
  DIN 38405-D 19, Febr. 1988 oder 
  DIN 38405-D 20, Sept. 1991) 
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c) Cyanid, gesamt (CN) 20 mg/l 
 (DIN 38405-D 13-1, Febr. 1981) 
 
d) Cyanid, leicht freisetzbar (CN) 1 mg/l 
 (DIN 38405-D 13-2, Febr. 1981) 

e) Fluorid (F) 50 mg/l 
 (DIN 38405-D 4-1, Jul. 1985 oder 
  DIN 38405-D 19, Sept. 1991) 

f) Phosphorverbindungen (P) 50 mg/l 
 (DIN 38405-D 11-4, Okt. 1983) 

g) Sulfat (SO4) 600 mg/l 
 (DIN 38405-D 19, Febr. 1988 oder 
  DIN 38405-D 20, Sept. 1991 oder 
  DIN 38405-D 5, Jan. 1985) 

h) Sulfid (S) 2 mg/l 
 (DIN 38405-D 26, Apr. 1989) 

 
 8. Weitere organische Stoffe  

a) wasserdampfflüchtige, halogenfreie Phenole (als C6H5OH) 100 mg/l 
 (DIN 38409-H 16-2, Jun. 1984 oder 
  DIN 38409-H 16-3, Jun. 1984) 

b) Farbstoffe Nur in einer so niedrigen Konzen- 
 (DIN 38404-C 1-1, Dez. 1976 oder tration, dass der Vorfluter nach  
  DIN 38404-C 1-2, Dez. 1976) Einleitung des Ablaufs einer 

mech.-biologischen Kläranlage 
visuell nicht mehr gefärbt er-
scheint. 

 
 9. Spontane Sauerstoffzehrung 100 mg/l 
  (DIN 38408-G 24, Aug. 1987) 
 
 10. Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfalle festgesetzt. 
 
8.) Die vorstehend genannten Grenzwerte beziehen sich auf das Abwasser unmittelbar im Ablauf der Abwasseranfall-

stelle. Sofern dort eine Messung aus technischen Gründen nicht erfolgen kann, muss die Probeentnahmemöglich-
keit vom Grundstückseigentümer so geschaffen werden, dass eine Abwasserprobe vor einem Vermischen dieses 
Abwassers mit Abwässern aus anderen Bereichen ohne einen das übliche Maß übersteigenden Aufwand von der 
Samtgemeinde durchgeführt werden kann. 

 
9.) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken oder von anderem 

nicht häuslichen Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen ist eine qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie 
umfasst mindestens fünf Stichproben, die - in einem Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht 
weniger als zwei Minuten entnommen - gemischt werden. Bei den Parametern Temperatur und pH-Wert gilt davon 
abweichend die einfache Stichprobe. 

 
 Bei der Einleitung sind die vorstehend in Abs. 7 genannten Grenzwerte einzuhalten. Der Grenzwert gilt auch dann 

als eingehalten, wenn die Ergebnisse der jeweils letzten fünf im Rahmen der gemeindlichen Überwachung durch-
geführten Überprüfungen in vier Fällen diesen Wert nicht überschreiten und kein Ergebnis den Wert um mehr als 
100 % übersteigt. 

 
 Überprüfungen, die länger als drei Jahre zurückliegen, bleiben unberücksichtigt. 
 
 Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchungen 

sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der Fassung 
vom April 2018 auszuführen, wobei die in § 8 Abs. 7 zu den einzelnen Grenzwerten angegebenen DIN-Normen 
anzuwenden sind. 

 
10.) Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall - nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs - zugelassen wer-

den, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädlichen Stoffe und Eigenschaften der Abwässer innerhalb 
dieser Grenzen für die öffentlichen Abwasseranlagen, die bei ihnen beschäftigten Personen und die Abwasserbe-
handlung vertretbar sind. 
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 Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte und Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall festgesetzt und 

die Einhaltung der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach den Umständen des 
Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentlichen Abwasseranlagen oder der bei den Anlagen 
beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anlagen oder eine Erschwerung der Abwas-
serbehandlung sowie der landwirtschaftlichen oder thermischen Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten 
oder Einbringen von Stoffen, die die geringeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich der Anord-
nung unter das Einleitungsverbot nach Abs. 7. 

 
11.) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik Abwasser zu verdünnen oder 

zu vermischen, um Einleitungswerte zu umgehen oder die Einleitungswerte zu erreichen. Dies gilt nicht in Bezug 
auf den Parameter Temperatur. 

 
12.) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwasser nicht den Anforderungen gemäß den vorstehenden 

Regelungen entspricht, so sind geeignete Vorbehandlungsanlagen zu erstellen und geeignete Rückhaltungsmaß-
nahmen zu ergreifen. 

 
 Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet Vorbehandlungsanlagen so zu planen, zu betreiben, zu überwachen 

und zu unterhalten, dass die Schädlichkeit und Menge des Abwassers unter Beachtung und Anwendung der allge-
mein anerkannten Regeln der Abwassertechnik so gering wie möglich gehalten wird. Die Nachweise einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung der Vorbehandlungsanlagen sind der Samtgemeinde Sittensen auf Verlangen vorzule-
gen. 

 
 Die Samtgemeinde kann verlangen, dass eine Person bestimmt und der Samtgemeinde schriftlich benannt wird, 

die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlagen verantwortlich ist. 
 
 Der Betreiber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrolle zu gewährleisten, dass die Einleitungswerte gemäß den 

vorstehenden Einleitungsbedingungen für Abwasser eingehalten werden. Über die Eigenkontrolle ist ein Betriebs-
tagebuch zu führen. Die Eigenkontrollen sind entsprechend der in Abs. 8 und 9 für die behördliche Überwachung 
genannten Festlegungen hinsichtlich Art, Häufigkeit, Bewertung und Durchführung vorzunehmen. Eine behördlich 
durchgeführte Kontrolle ersetzt die Eigenkontrolle nicht. 

 
 Sobald ein Überschreiten der Einleitungswerte oder ein sonstiger Verstoß gegen die Einleitungsbedingungen fest-

gestellt wird, hat der Grundstückseigentümer oder der Betreiber der Anlage die Samtgemeinde unverzüglich zu 
unterrichten. 

 
13.) Die Samtgemeinde kann eine Rückhaltung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück fordern, wenn die 

zulässigen Abflussmengen überschritten werden. 
 
14.) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer im Sinne der Abs. 4 bis 7 unzulässigerweise in die öffentlichen 

Abwasseranlagen eingeleitet, ist die Samtgemeinde berechtigt, auf Kosten des Grundstückseigentümers die 
dadurch entstehenden Schäden in der Abwasseranlage zu beseitigen, Untersuchungen und Messungen des 
Abwassers vorzunehmen und selbsttätige Messgeräte mit den dafür erforderlichen Kontrollschächten einbauen zu 
lassen. 

 
 

II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranlagen 

 
 

§ 9 
Grundstücksanschluss 

 
 
1.) Bei der Schmutzwasserbeseitigung im Freigefälle und bei der Niederschlagswasserbeseitigung muss jedes Grund-

stück einen eigenen, unmittelbaren Anschluss an die jeweilige öffentliche Abwasseranlage haben. 
 Bei der Schmutzwasserbeseitigung im Druckentwässerungsverfahren können sich bis zu drei Grundstücke einen 

gemeinsamen Anschluss mit einem Hauspumpwerk teilen. 
 Die Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und die Anordnung der Revisionsschächte auf dem zu entwässern-

den Grundstück bestimmt die Samtgemeinde. 
 
2.) Die Samtgemeinde kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen 

Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grundstückseigentümer die Verle-
gung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück 
durch Eintragung einer Baulast oder einer Grunddienstbarkeit gesichert haben. 

 
3.) Die Samtgemeinde lässt die Grundstücksanschlüsse für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

(Anschlusskanal vom Hauptsammler bis einschließlich Revisionsschacht auf dem zu entwässernden Grundstück 
bei der Schmutzwasserbeseitigung bzw. bis zur Grenze des zu entwässernden Grundstücks bei der Nieder-
schlagswasserbeseitigung) herstellen. 
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4.) Ergeben sich bei der Ausführung des Grundstücksanschlusses unvorhersehbare Schwierigkeiten, die auch ein 
Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der Grundstückseigentümer den dadurch für die 
Anpassung seiner Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der Grundstückseigentü-
mer kann keine Ansprüche geltend machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch solche Änderun-
gen der Grundstücksanschlüsse beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen. 

 
5.) Die Samtgemeinde hat den Grundstücksanschluss zu unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Die Kosten 

trägt der Grundstückseigentümer, wenn die Reinigung und die Unterhaltung durch sein Verschulden erforderlich 
geworden sind. 

 
6.) Der Grundstückseigentümer darf den Grundstücksanschluss nicht verändern oder verändern lassen. 
 
 

§ 10 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
1.) Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschließenden Grundstück ist vom Grundstückseigentümer nach den 

jeweils geltenden Regeln der Technik, insbesondere gem. DIN 1986 und nach den Bestimmungen dieser Satzung 
auf eigene Kosten zu errichten und zu betreiben. 

 
2.) Die Herstellung und Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18300 zu erfolgen. Die Herstellung von Rohrgräben, 

das Verlegen des Hausanschlusses bis zum Revisionsschacht sowie das Verfüllen der Rohrgräben dürfen nur 
durch einen Unternehmer erfolgen, der gegenüber der Samtgemeinde die erforderliche Sachkunde nachgewiesen 
hat. 

 
3.) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die Samtgemeinde in Betrieb genom-

men werden. Bis zur Abnahme einschl. der Dichtigkeitsprüfung gem. DIN 4033 dürfen Rohrgräben nicht verfüllt 
werden. Über das Prüfungsergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbe-
triebnahme der Anlage erlaubt. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb einer zu 
stellenden Frist zu beseitigen. Der Abnahmeschein befreit den Grundstückseigentümer nicht von seiner Haftung für 
den ordnungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
4.) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. 

Werden Mängel festgestellt, so kann die Samtgemeinde fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf 
Kosten des Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 
5.) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich etwaiger Vorbehandlungsanlagen 

nicht oder nicht mehr den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat sie der Grundstückseigen-
tümer auf Verlangen der Samtgemeinde auf eigene Kosten entsprechend anzupassen. Für die Anpassung ist dem 
Grundstückseigentümer eine angemessene Frist einzuräumen. 

 
 Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung auch dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen 

Abwasseranlage das erforderlich machen. 
 
 Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Samtgemeinde. Die §§ 6 und 7 sind entspre-

chend anzuwenden. 
 
 

§ 11 
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
1.) Der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten ist zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur Beseiti-

gung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den Abwasservorbehandlungsanlagen und 
zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. Sie sind berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbeson-
dere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen. 

 
2.) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Revisionsschächte, 

Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbehandlungsanlagen müssen zugänglich sein. 
 
3.) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage geforderten 

Auskünfte zu erteilen. 
 
 

§ 12 
Sicherung gegen Rückstau 

 
1.) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück. Unter der Rückstauebene lie-

gende Räume, Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläufe usw. müssen gemäß DIN 1986 gegen Rückstau 
abgesichert sein. Die Absperrvorrichtungen gemäß DIN 1997 sind dauernd geschlossen zu halten und dürfen nur 
bei Bedarf geöffnet werden. 
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2.) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt 

gegen Rückstau geschützt werden müssen, z. B. Wohnungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel 
oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis 
über die Rückstauebene zu heben und dann in die öffentliche Abwasseranlage zu leiten oder der Einbau einer 
elektrischen Rückstausicherung gem. DIN 19578 vorzunehmen. 

 
 

III. Besondere Vorschriften für die dezentrale Abwasseranlage 

 
 

§ 13 
Bau, Betrieb und Überwachung 

 
1.) Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Sammelgruben, Kleinkläranlagen) sind vom Grundstücks-

eigentümer gem. DIN 1986 und DIN 4261 („Kleinkläranlagen, Anwendung, Bemessung, Ausführung und Betrieb“) 
und nach dieser Satzung zu errichten und zu betreiben. 

 
2.) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind so anzulegen, dass das Entsorgungsfahrzeug ungehindert an- und 

abfahren und die Grundstücksentwässerungsanlage ohne weiteres entleert werden kann. 
 
3.) Für die Überwachung gilt § 11 sinngemäß. 
 
 

§ 14 
Einbringungsverbote 

 
In die Grundstücksentwässerungsanlage dürfen die in § 8 Abs. 4 aufgeführten Stoffe nicht eingeleitet werden. § 8 Abs. 4 
Satz 3 bleibt unberührt. 
 
 

§ 15 
Entleerung 

 
1.) Die abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen werden von der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig entleert bzw. entschlammt. Zu diesem Zweck ist der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten ungehin-
dert Zutritt zu gewähren. Das anfallende Abwasser bzw. der anfallende Fäkalschlamm werden einer Behandlungs-
anlage zugeführt. 

 
2.) Im Einzelnen gilt für die Entleerungshäufigkeit: 

 a) Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf geleert. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzei-
tig - mindestens eine Woche vorher - bei der Samtgemeinde die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzu-
zeigen. 

 b) Kleinkläranlagen werden bei Bedarf entschlammt, wobei in der Regel jedoch Mehrkammer-Absetzgruben ein-
mal jährlich und Mehrkammer-Ausfaulgruben in zweijährigem Abstand zu entschlammen sind. 

 
3.) Die Samtgemeinde oder ihre Beauftragten geben die Entsorgungstermine bekannt. Die Bekanntgabe kann öffent-

lich geschehen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, damit die Entsorgung 
zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann. 

 
 

IV. Schlussvorschriften 

 
 

§ 16 
Maßnahmen an den öffentlichen Abwasseranlagen 

 
Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Samtgemeinde oder mit Zustimmung der 
Samtgemeinde betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen sind unzulässig. 
 
 

§ 17 
Anzeigepflichten 

 
1.) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3 Abs. 1), so hat der Grundstücks-

eigentümer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen. 
 
2.) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine der öffentlichen Abwasseranlagen, so ist die Samtgemeinde 

unverzüglich zu unterrichten. 
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3.) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder Mängel am Anschlusskanal unverzüglich der Samtge-

meinde mitzuteilen. 
 
4.) Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, so hat der bisherige Eigentümer die Rechtsänderung unverzüglich 

der Samtgemeinde schriftlich mitzuteilen. In gleicher Weise ist auch der neue Eigentümer verpflichtet. 
 
5.) Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich ändern (z. B. bei Produktionsumstellungen), so hat der Grund-

stückseigentümer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen. 
 
 

§ 18 
Altanlagen 

 
1.) Altanlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grundstück 

anfallenden Abwassers dienten und die nicht als Bestandteil der angeschlossenen Grundstücksentwässerungsan-
lage genehmigt sind, hat der Grundstückseigentümer innerhalb von drei Monaten auf seine Kosten so herzurichten, 
dass sie für die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser nicht mehr benutzt werden können. 

 
2.) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt die Samtgemeinde den Anschluss auf Kosten des Grund-

stückseigentümers. 
 
 

§ 19 
Befreiungen 

 
1.) Die Samtgemeinde kann auf Antrag bei der Niederschlagswasserbeseitigung ganz oder teilweise Befreiung vom 

Benutzungszwang (§ 4) gewähren, um - sofern keine öffentlichen Belange entgegenstehen - eine Eigennutzung 
des auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers zu ermöglichen. 

 
2.) Ferner kann die Samtgemeinde von den Bestimmungen in §§ 6 ff. - soweit sie keine Ausnahmen vorse-

hen - Befreiung erteilen, wenn die Durchführung dieser Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
3.) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbehalt 

des jederzeitigen Widerrufs. 
 
 

§ 20 
Haftung 

 
1.) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verur-

sacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die 
öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ferner hat der Verursacher die Samtgemeinde von allen Ersatz-
ansprüchen freizustellen, die Dritte in diesem Zusammenhang gegen die Samtgemeinde geltend machen. 

 
2.) Wer entgegen § 16 unbefugt Einrichtungen von Abwasseranlagen betritt oder Eingriffe an ihnen vornimmt, haftet 

für entstehende Schäden. 
 
3.) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden und Nachteile, die der Samtgemeinde durch den 

mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sach-
gemäßes Bedienen entstehen. 

 
4.) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwasserabgabe (§ 9 

Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Samtgemeinde den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten. 
 
5.) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. 
 
6.) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 

 a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder 
Schneeschmelze; 

 b) Betriebsstörungen, z. B. bei Ausfall eines Pumpwerkes; 

 c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung; 

 d) zeitweiliger Stillegung des öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder 
Ausführung von Anschlussarbeiten; 

 hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Schadensersatz nur, soweit die eingetretenen Schäden von 
der Samtgemeinde schuldhaft verursacht worden sind. 
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7.) Wenn bei der dezentralen Entsorgung trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder Entschlammung infolge höhe-
rer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entsorgung erst verspätet 
durchgeführt werden kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss, hat der Grundstückseigentümer 
keinen Anspruch auf Ersatz eventuell dadurch bedingter Schäden. 

 
 

§ 21 
Zwangsmittel 

 
1.) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann nach 

§ 70 des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 02  Juni 1982 (Nds. GVBl. S. 139) in Verbindung mit den 
§§ 64 und 70 des Nds. Gefahrenabwehrgesetzes (NGefAG) vom 13. April 1994 (Nds. GVBl. S. 173) - jeweils in der 
z. Z. gültigen Fassung - ein Zwangsgeld bis zu 50.000,-- € angedroht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel 
kann wiederholt werden, bis die festgestellten Mängel beseitigt sind. 

 
2.) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des 

Pflichtigen durchgesetzt werden. 
 
3.) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 
 

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1.) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der 

jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 

 1. § 3 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentlichen Abwasseranlagen anschließen lässt; 

 2. § 4 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen ableitet; 

 3. dem nach § 6 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt; 

 4. § 7 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentlichen Abwasseranlagen oder die Änderung der Entwäs-
serungsgenehmigung nicht beantragt; 

 5. den Einleitungsbedingungen in §§ 8 und 14 die öffentlichen Abwasseranlagen benutzt; 

 6. § 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder auch Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb nimmt 
oder Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt; 

 7. § 10 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt; 

 8. § 11 Beauftragten der Samtgemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der Grundstücksentwässe-
rungsanlage gewährt; 

 9. § 15 Abs. 1 die Entleerung behindert; 

 10. § 15 Abs. 2 die Anzeige der notwendigen Grubenentleerung unterlässt; 

 11. § 16 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt; 

 12. § 17 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt. 
 
2.) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden. 
 
 

§ 23 
Beiträge und Gebühren 

 
1.) Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen wer-

den Beiträge und für die Benutzung der zentralen und dezentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden Benut-
zungsgebühren nach besonderen Rechtsvorschriften erhoben. 

 
2.) Für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen werden Verwaltungskosten nach der Verwaltungs-

kostensatzung erhoben. 
 
 

§ 24 
Übergangsregelung 

 
Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung 
weitergeführt.  
 
Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und das Grundstück noch 
nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gem. § 7 dieser Satzung spä-
testens zwei Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen. 
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§ 25 

Hinweise 

 
Die Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung Stand April 2019 und die DIN-
Normblätter (erschienen in der Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln), auf die in dieser Satzung Bezug genommen wird, 
sind bei der Samtgemeinde archivmäßig gesichert hinterlegt. 
 
 

§ 26 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Abwasserbeseitigungssatzung vom 17.12.2015 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, den 20. Juni 2019 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
In Vertretung 
Miesner 

 
 

Satzung 
über die Erhebung der Abgaben 

für die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) 
der Samtgemeinde Sittensen 

Abwasserbeseitigungsabgabensatzung 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung. 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. 2010, 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetztes zur Änderung des NKomVG 
(Nds. GVBI. 2019, 70) in Verbindung mit den §§ 5 und 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
vom 20.04.2017 (Nds. GVBI 2017, 121) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in sei-
ner Sitzung am 20.06.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Abschnitt I 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
1.) Die Samtgemeinde Sittensen betreibt Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche Abwasseranlagen) 

zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in den Gemeinden Groß Meckelsen, Hamersen, Kalbe, Klein Meckelsen, 
Lengenbostel, Sittensen, Tiste, Vierden und der Gemeinde Wohnste als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der 
Satzung über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 20.06.2019. 

 
2.) Die Samtgemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

 a) Beiträge zur Deckung des Aufwands für die zentrale öffentliche Abwasseranlage einschließlich der Kosten für den 
ersten Grundstücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

 b) Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 

 c) Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlage (Abwassergebühren). 
 
 

Abschnitt II 
 

Abwasserbeitrag 

 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
1.) Die Samtgemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaf-

fung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage Abwasserbeiträge zur 
Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vorteile. 



 399 

 
2.) Der Abwasserbeitrag deckt auch die Kosten für den ersten Grundstücksanschluss (Anschlusskanal zum Hauptsamm-

ler bis einschließlich Revisionsschacht auf dem zu entwässernden Grundstück). 
 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
1.) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden 

können und für die 

 a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden dür-
fen, 

 b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland 
sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
anstehen. 

 
2.) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Bei-

tragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen der Ziff. 1.) nicht erfüllt sind. 
 
3.) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 
 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
1.) Der Abwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. 
 
2.) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für jedes Vollgeschoss 100 % der Grund-

stücksfläche in Ansatz gebracht. 
 
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine 
Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je 
angefangene 2,20 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.  

 
3.) Als Grundstücksfläche gilt 

 a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn für das Grundstück 
im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

 b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebau-
ungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

 c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen (§ 34 Baugesetzbuch (BauGB)), die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die 
Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie; bei 
Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit 
einer Straße verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im 
Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie, 

 d) bei Grundstücken, die über die sich nach lit. a) - c) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 
sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von lit. c) der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in einer gleichmäßigen Tiefe verläuft, die der übergreifenden Bebau-
ung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

 e) bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nut-
zung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Cam-
ping- und Festplätze - nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 75 % der Grund-
stücksfläche, 

 f) bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, sowie 
bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan die Nutzung als Fläche für die Lagerwirtschaft festgesetzt ist, die 
Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermit-
telte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von 
den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

 g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die Abwasseranlage ange-
schlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten derge-
stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten ver-
laufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flä-
chenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 
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 h) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung, bergrechtlichen Betriebsplan 
oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. 
Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung, der 
Betriebsplan oder der diesen ähnliche Verwaltungsakt bezieht. 

 
4.) Als Zahl der Vollgeschosse nach Ziff. 2.) gilt 

 a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 

 b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen 
festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, 
wobei Bruchzahlen ab 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet werden und kleinere Bruchzahlen auf die 
nächste volle Zahl abgerundet werden, 

 c) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 
Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl 
wobei Bruchzahlen ab 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet werden und kleinere Bruchzahlen auf die 
nächste volle Zahl abgerundet werden, 

 d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollge-
schoss je Nutzungsebene, 

 e) die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach lit. a) bis c), wenn die 
Zahl der Vollgeschosse nach lit. a), die Höhe der baulichen Anlagen nach lit. b) oder die Baumassenzahl nach 
lit. c) überschritten wird, 

 f) soweit kein Bebauungsplan besteht 

 aa) bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge-
schosse, 

  cc) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, für das Kirchengebäude die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

g) soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl bestimmt ist, bei Grundstücken 

aa) für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die Zahl der tat-
sächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

  bb) für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

  cc) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tat-
sächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a) bis lit. c), 

 h) bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebau-
ung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) 
oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

 i) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung, bergrechtlichen Betriebsplan 
oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen 
ist, - bezogen auf die Fläche nach Ziff. 3 lit. h) - die Zahl von einem Vollgeschoss. 

 
5.) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, § 4 Abs. 4 oder § 7 BauGB-Maß-

nahmenG liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie beste-
hen für 

 a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind; 

 b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungs-
maß enthält. 

 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
1.) Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlage beträgt 2,78 €/m². 
 
2.) Der Beitragssatz für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen Abwasseranlage 

wird im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung festgelegt. 
 
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
1.) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist 

das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitrags-
pflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
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2.) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
1.) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage vor dem 

Grundstück einschließlich der Fertigstellung des ersten Grundstücksanschlusses. 
 
2.) Im Falle des § 3 Ziff. 2.) entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 

Genehmigung. 
 
 

§ 8 
Vorausleistung 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen veranlagt werden, sobald mit der Durchführung 
der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch 
wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
 
 

§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 
 
 

§ 10 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 
 
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festge-
legten Beitragssatzes zu ermitteln. 
 
Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
 

Abschnitt III 
 

Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

 
 

§ 11 
Entstehung des Erstattungsanspruches 

 
Stellt die Samtgemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren Grundstücksan-
schluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem 
Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluss oder nach dessen Beseitigung einen 
neuen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasseranlage her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so 
sind der Samtgemeinde die Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der tat-
sächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
 
§§ 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstel-
lung des Anschlusses. 
 
 

§ 12 
Fälligkeit 

 
Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
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Abschnitt IV 

 

Abwassergebühr 

 
 

§ 13 
Grundsatz 

 
Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasserreinigungsanlage wird eine Abwassergebühr für die 
Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Abwasserreinigungsanlage angeschlossen sind oder in diese entwässern. 
 
 

§ 14 
Gebührenmaßstab 

 
1.) Die Abwassergebühr wird nach der Abwassermenge bemessen, die in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. 

Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 cbm Abwasser. 
 
2.) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten 

 a) die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte und durch Wasser-
zähler ermittelte Wassermenge, 

 b) die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 

 c) die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung. 
 
3.) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die 

Wasser- bzw. Abwassermenge von der Samtgemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der Einleitungs-
menge der Vorjahre und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 

 
4.) Die Wassermengen nach Ziff. 2.) lit. b) hat der Gebührenpflichtige der Samtgemeinde für den abgelaufenen Erhe-

bungszeitraum (§ 19 Ziff. 1) innerhalb der folgenden zwei Wochen anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler nach-
zuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den Bestimmun-
gen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Samtgemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, kann sie als 
Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die Wassermengen zu schät-
zen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können oder unrealistisch wirken. 

 
5.) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt, 

soweit sie im Kalenderjahr 1 m³ übersteigen. Bei Mehrfamilienhäusern ist der Absetzungsantrag pro Wohnung zu 
stellen. Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des Kalenderjahres bei der Samtgemeinde einzu-
reichen. Für den Nachweis gilt Ziff. 4.) S. 2 bis 4 sinngemäß. Die Samtgemeinde kann auf Kosten des Antragstellers 
Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. 

 
 

§ 15 
Gebührensatz 

 
Die Abwassergebühr beträgt 2,51 € / cbm. 
 
 

§ 16 
Gebührenpflichtige 

 
1.) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbbauberechtigte 

des angeschlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtige sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des 
Grundstücks Berechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

 
2.) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalen-

dermonats auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisher Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel 
(§ 22 Ziff. 1.) versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der 
Samtgemeinde entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

 
 

§ 17 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist oder 
der zentralen öffentlichen Abwasseranlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 
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§ 18 

Erhebungszeitraum 

 
1.) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht. 
 
2.) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 14 Ziff. 2 lit. a), gilt als 

Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. 
des Kalenderjahres vorausgeht. 

 
 

§ 19 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
1.) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind vierteljährlich Abschlagszahlungen am 

15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch 
Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

 
2.) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Abschlagszahlung diejenige 

Abwassermenge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht. Diesen 
Verbrauch des ersten Monats hat der Gebührenpflichtige der Samtgemeinde auf deren Aufforderung unverzüglich 
mitzuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforderung nicht nach, so kann die Samtgemeinde den Verbrauch 
schätzen. 

 
3.) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides 

fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 
 
 

Abschnitt V 

 

Schlussvorschriften 

 
 

§ 20 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
1.) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Samtgemeinde bzw. dem von ihr Beauftragten jede Auskunft zu 

erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist. 
 
2.) Die Samtgemeinde bzw. der von ihr beauftragte Dritte können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1.) zur Aus-

kunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 
 
3.) Soweit sich die Samtgemeinde bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient, haben die Abgaben-

pflichtigen zu dulden, dass sich die zur Feststellung der Abwassermengen nach § 14 Ziff. 2 Nr. a) die Verbrauchs-
daten von dem Dritten mitteilen bzw. über Datenträger übermitteln lässt. 

 
 

§ 21 
Anzeigepflicht 

 
1.) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Samtgemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom 

Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
2.) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen, so hat der Abgaben-

pflichtige dies unverzüglich der Samtgemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn 
solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
 

§ 22 
Datenverarbeitung 

 
1.) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur Festsetzung und Erhebung die-

ser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 NDSG) der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten gemäß §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücksbe-
zeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung; Wasserverbrauchsdaten) durch das Finanz- und Steueramt 
sowie das Bau- und Umweltamt der Samtgemeinde zulässig. 
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2.) Die vorgenannten Ämter dürfen die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der 

Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekanntgewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
für die in Abs. 1. genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und 
Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Weg automatischer 
Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1.) Ordnungswidrig i.S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

 1. entgegen § 14 Abs. 4 S. 1 der Samtgemeinde die Wassermengen für den abgelaufenen Erhebungszeitraum nicht 
innerhalb der folgenden zwei Monate anzeigt; 

 2. entgegen § 14 Abs. 4 S. 2 keinen Wasserzähler einbauen lässt; 

 3. entgegen § 19 Abs. 2 Satz 2 trotz mehrfacher Aufforderung der Samtgemeinde den Verbrauch des ersten Monats 
nicht mitteilt; 

 4. entgegen § 20 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 

 5. entgegen § 20 Abs. 2 verhindert, dass die Samtgemeinde bzw. der von ihr Beauftragte an Ort und Stelle ermitteln 
kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 

 6. entgegen § 21 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht innerhalb eines Monats schrift-
lich anzeigt; 

 7. entgegen § 21 Abs. 2 S. 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vorhanden 
sind, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen; 

 8. entgegen § 21 Abs. 2 S. 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung solcher Anlagen nicht schriftlich 
anzeigt. 

 
2.) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
Diese Abgabensatzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwasserbeseitigungsabgabensatzung vom 
17.12.2015 in der Fassung der 1. Satzung zur Änderung der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung vom 17.03.2016 
außer Kraft. 
 
 
Sittensen, den 20. Juni 2019 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
In Vertretung 
Miesner 

 
 

Jahresabschluss 2011 
der Samtgemeinde Sittensen und Entlastungserteilung 

 
 
Der Wirtschafts- und Finanzausschuss/Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Rat der Samtgemeinde Sittensen 
beschließt den mit Datum vom 18.09.2017 festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Samtge-
meinde Sittensen gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG unter Kenntnisnahme des Schlussberichts des Rechnungsprüfungs-
amtes, einschließlich der Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 633.055,22 € ab (ordentlicher Überschuss 
von 524.855,21 € und außerordentlicher Überschuss von 108.200,01 €). 
 
Dem Samtgemeindebürgermeister wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 524.855,21 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
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Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 108.200,01 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüs-
sen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Sittensen, den 15. Juli 2019 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 

 
 

9. Satzung 
zur Änderung der Satzung über 

Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für 
Mitglieder des Samtgemeinderates und ehrenamtlich tätige Personen 

in der Samtgemeinde Selsingen 

 
 
Aufgrund der §§ 11, 44 und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.03.2019 (Nds. GVBl. S. 70) hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in 
seiner Sitzung am 17.06.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 

 
Die Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Mitglieder des Samtgemeinderates und 
ehrenamtlich tätige Personen in der Samtgemeinde Selsingen (Aufwandsentschädigungssatzung) vom 14.12.1999 
(Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2000), zuletzt geändert durch Satzung vom 17.04.2018 (Amtsblatt 
Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2018), wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 Abs. 1 a) wird der Betrag beim 1. stellv. Gemeindebrandmeister von 45,00 € durch den Betrag 60,00 € ersetzt; 
beim 2. stellv. Gemeindebrandmeister von 30,00 € durch 60,00 € ersetzt. 

2. In § 8 Abs. 1 b) wird der Betrag beim Ortsbrandmeister von 50,00 € durch den Betrag 75,00 € ersetzt; beim stellv. 
Ortsbrandmeister einer Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung von 15,00 € durch 30,00 € ersetzt. 

3. In § 8 Abs. 1 c) wird der Betrag beim Ortsbrandmeister eine Ortsfeuerwehr mit mehr als einem Feuerwehrfahrzeug 
von 75,00 € durch 100,00 € ersetzt; beim stellv. Ortsbrandmeister einer Ortsfeuerwehr mit mehr als einem Fahrzeug 
von 30,00 € durch 45,00 € ersetzt. 

4. In § 8 Abs. 2 d) wird der Betrag von 20,00 € durch 30,00 € ersetzt. 

5. In § 8 Abs. 2 g) wird der Betrag von 17,00 € durch 30,00 € ersetzt. 

6. In § 8 Abs. 2 h) wird der Betrag von 20,00 € durch 30,00 € ersetzt 

7. In § 8 Abs. 2 wird k) neu eingefügt: Gemeindeadmin "FeuerON" 30,00 € 

8. In § 8 Abs. 4 wird der Betrag zur Teilnahme an Lehrgängen an den Landesfeuerwehrschulen von 55,00 € durch den 
Betrag 75,00 € ersetzt. 

 

Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.07.2019 in Kraft. 
 
 
Selsingen, 17. Juni 2019 
 
Kahrs 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2019 Nr. 13 

 
 

Jahresabschluss 2015 
der Gemeinde Breddorf und Entlastungserteilung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Breddorf hat in seiner Sitzung am 20.06.2019 folgende Beschlüsse gefasst: 

 Der Jahresabschluss der Gemeinde Breddorf für das Haushaltsjahr 2015 wird in der vorliegenden Fassung beschlos-
sen. 

 

 Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung erteilt. 
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Der Jahresabschluss 2015 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Schlussbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) 
während der Dienststunden bei der Samtgemeinde Tarmstedt, Hepstedter Straße 9, 27412 Tarmstedt, öffentlich aus. 
 
Breddorf, den 04.07.2019 
 
Gemeinde Breddorf 
Der Bürgermeister 

 
 

Dritte Satzung 
zur Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung 

der Kindertagesstätten in der Gemeinde Gnarrenburg vom 01.08.2015 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den 
§§ 1 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie dem § 20 des Gesetzes über die Tages-
einrichtungen für Kinder (KiTaG), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung beschließt der Rat der Gemeinde Gnarrenburg 
in seiner Sitzung am 27.06.2019 folgende dritte Satzung zur Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung 
der Kindertagesstätten in der Gemeinde Gnarrenburg vom 01.08.2015, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.03.2019: 
 
 

§ 1 

 
Der § 7 Absatz 3 erhält folgende neue Fassung: 

§ 7 
Benutzungsgebühren 

 
(3) Für die Inanspruchnahme von halbstündigen Sonderdiensten in den Kindergärten wird zusätzlich zur Benutzungs-

gebühr nach Absatz 2 eine Benutzungsgebühr von 19,00 € Monat/Dienst festgesetzt. Das Anrecht auf die Einzelnutzung 
von Sonderbetreuungszeiten kann nur in Form einer Berechtigungskarte für 10 Sonderdienste je halbe Stunde für 
26,00 € im Voraus bei der Gemeinde Gnarrenburg erworben werden. Nicht genutzte Betreuungszeiten werden zum 
Ablauf des Betreuungsjahres (31.07.), spätestens jedoch zum Beginn der Betriebsferien in den Sommerferien, ungültig. 
 
Für die Inanspruchnahme von halbstündigen Sonderdiensten in den Kinderkrippen wird zusätzlich zur Benutzungsge-

bühr nach Absatz 2 eine Benutzungsgebühr von 19,00 € Monat/Dienst festgesetzt. Das Anrecht auf die Einzelnutzung 
von Sonderbetreuungszeiten kann nur in Form einer Berechtigungskarte für 10 Sonderdienste je halbe Stunde für 
26,00 € im Voraus bei der Gemeinde Gnarrenburg erworben werden. Nicht genutzte Betreuungszeiten werden zum 
Ablauf des Betreuungsjahres (31.07.), spätestens jedoch zum Beginn der Betriebsferien in den Sommerferien, ungültig. 
 
 

§ 2 

 
Der § 7 Absatz 6 erhält folgende neue Fassung: 

§ 7 
Benutzungsgebühren 

 
(6) Für das zweite und jedes weitere gebührenpflichtige Kind einer Familie, das gleichzeitig in einer der Kindertages-
stätten in der Gemeinde Gnarrenburg betreut wird, wird eine Ermäßigung von grundsätzlich 50 % gewährt. Keine 
Berücksichtigung bei der vorgenannten Regelung finden Kinder, die von den Elternbeiträgen freigestellt sind, auch wenn 
die Betreuungszeit mehr als 8 Stunden umfasst und hierfür eine Gebühr zu entrichten ist. 
 
Es ist allerdings mindestens die Gebühr nach Absatz 2, Staffelstufe 1, zu zahlen. In Härtefällen kann eine hiervon abwei-
chende Geschwisterermäßigung festgelegt werden. Gründe hierfür sind schriftlich vorzutragen. 
 
 

§ 3 

 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
Gnarrenburg, den 27.06.2019 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Axel Renken (L. S.) 
Bürgermeister 
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Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 8 „Erweiterung Sportplatz" 

mit Örtlichen Bauvorschriften nach NBauO in der 
Gemeinde Groß Meckelsen 

 
 
Der Rat der Gemeinde Groß Meckelsen hat in seiner Sitzung am 26.06.2019 den Bebauungsplan Nr. 8 „Erweiterung 
Sportplatz“ bestehend aus der Planzeichnung und textlichen Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetz-
buches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit § 58 der Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Die Lage des Bebauungsplanes Nr. 8 „Erweiterung Sportplatz“ ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. 
Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

 
 Quelle: LGLN 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 8 „Erweiterung Sportplatz“ in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 8 „Erweiterung Sportplatz“ einschließlich der Begründung und dem Umweltbericht sowie der 
zusammenfassenden Erklärung  können vom Tage der Veröffentlichung an im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, 
Am Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 
BauGB Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Groß Meckelsen geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzule-
gen. 
 
Gemäß § 44 Abs. 5 wird auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch die Änderung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
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Der in Kraft getretene Bebauungsplan ist mit der Begründung auch im Internet unter www.sittensen.de in der Rubrik 
„Rathaus:/Bauleitplanung“ einsehbar. 
 
 
Groß Meckelsen, 04.07.2019 
 
Gemeinde Groß Meckelsen 
Der Bürgermeister 
Detjen 

 
 

Jahresabschluss 2011 
der Gemeinde Groß Meckelsen und Entlastungserteilung 

 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Rat der Gemeinde Groß Meckelsen beschließt den mit Datum vom 
24.02.2017 festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Groß Meckelsen gemäß § 129 
Abs. 1 NKomVG unter Kenntnisnahme des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes, einschließlich der Stellung-
nahme des Bürgermeisters. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 4.778,56 € ab (ordentlicher Überschuss von 
2.874,56 € und außerordentlicher Überschuss von 1.904,00 €). 
 
Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
Der  Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.874,56 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.904,00 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Groß Meckelsen, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Groß Meckelsen  
Der Bürgermeister 

 
 

Jahresabschluss 2011 
der Gemeinde Hamersen und Entlastungserteilung 

 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Rat der Gemeinde Hamersen beschließt den mit Datum vom 24.02.2017 fest-
gestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Hamersen gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG unter 
Kenntnisnahme des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes, einschließlich der Stellungnahme des Bürgermeis-
ters. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 125.611,74 € ab (ordentlicher Überschuss 
von 120.154,14 € und außerordentlicher Überschuss von 5.457,60 €). 
 
Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 120.154,14 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.457,60 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Hamersen, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Hamersen  
Der Bürgermeister 

 
 

http://www.sittensen.de/
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Gemeinde Hemslingen 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 14 

„Gewerbegebiet Am Kohlhof Teil 2“ 

 
 
Der Rat der Gemeinde Hemslingen hat in seiner Sitzung am 26.06.2019 den Bebauungsplan Nr. 14 "Gewerbegebiet Am 
Kohlhof Teil 2“ gemäß der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan zu ersehen. 
 

 
 

Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 14 "Gewerbegebiet Am Kohlhof Teil 2“, die Begründung sowie die zusammenfassende Erklä-
rung gemäß § 10 a Abs. 1 BauGB können vom Tage der Veröffentlichung an im Gemeindebüro der Gemeinde Hemslin-
gen, Bruchwiesenweg 50, 27386 Hemslingen während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 14 der Gemeinde Hemslingen kann ebenfalls auf der Internetseite der Samtgemeinde Bothel 
unter: 

1. Auf der Startseite www.bothel.de unter Mitgliedsgemeinden und Bekanntmachungen oder 

2. unter https://www.bothel.de/mitgliedsgemeinden/hemslingen/willkommen/ 
bekanntmachungen.html 

eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Hemslingen, den 04.07.2019 
 
Der Bürgermeister 
Gerken 

https://www.bothel.de/mitgliedsgemeinden/hemslingen/willkommen/
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Jahresabschluss 2011 
der Gemeinde Kalbe und Entlastungserteilung 

 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Rat der Gemeinde Kalbe beschließt den mit Datum vom 24.02.2017 festge-
stellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Kalbe gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG unter Kennt-
nisnahme des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes, einschließlich der Stellungnahme des Bürgermeisters. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 77.086,67 € ab (ordentlicher Überschuss von 
39.596,45 € und außerordentlicher Überschuss von 37.490,22 €). 
 
Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 39.596,45 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 37.490,22 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüs-
sen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Kalbe, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Kalbe  
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2019 Nr. 13 

 
 

Jahresabschluss 2011 
der Gemeinde Klein Meckelsen und Entlastungserteilung 

 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Rat der Gemeinde Klein Meckelsen beschließt den mit Datum vom 24.02.2017 
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Klein Meckelsen gemäß § 129 Abs. 1 
NKomVG unter Kenntnisnahme des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes, einschließlich der Stellungnahme 
des Bürgermeisters. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 7.941,54 € ab (ordentlicher Überschuss von 
11.354,19 € und außerordentlicher Fehlbetrag von -3.412,65 €). 
 
Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 11.354,19 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von -3.412,65 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Klein Meckelsen, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Klein Meckelsen  
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2019 Nr. 13 

 
 

Gemeinde Lauenbrück 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 20 

„Lagerfläche Biogasanlage Lauenbrück“ 

 
 
Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der §§ 10 und § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lauenbrück in seiner Sitzung am 07.06.2017 den 
Bebauungsplan Nr. 20 „Lagerfläche Biogasanlage Lauenbrück“ (mit örtlichen Bauvorschriften), bestehend aus der Plan-
zeichnung, den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem nachfolgenden Lageplan zu entnehmen. Die genauen Grenzen des 
Plangebietes ergeben sich verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan. 
 

 
   (ohne Maßstab) 

                   
 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 8 „Lagerfläche Biogasanlage Lauen-
brück“ am 15.07.2019 in Kraft 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan Nr. 20 „Lagerfläche Biogasanlage Lauenbrück“ (mit örtlichen Bauvorschriften) ein-
schließlich der Begründung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde Lauenbrück, Berliner Straße 3, 27389 Lauen-
brück nach vorheriger Vereinbarung einsehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Lauenbrück, den 01.07.2019 
 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Intelmann 

Rittergut 
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Jahresabschluss 2011 
der Gemeinde Lengenbostel und Entlastungserteilung 

 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Rat der Gemeinde Lengenbostel beschließt den mit Datum vom 24.02.2017 
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Lengenbostel gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG 
unter Kenntnisnahme des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes, einschließlich der Stellungnahme des Bür-
germeisters. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 116.861,76 € ab (ordentlicher Überschuss 
von 110.283,56 € und außerordentlicher Überschuss von 6.578,20 €). 
 
Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 110.283,56 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 6.578,20 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Lengenbostel, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Lengenbostel  
Der Bürgermeister 

 
 

Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2019 

 
 
Aufgrund des § 115 NKomVG hat der Rat der Gemeinde Sittensen in der Sitzung am 06.06.2019 folgende Nachtrags-
haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
erhöht um 

vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschließlich der 

Nachträge 
festgesetzt auf 

EURO EURO EURO EURO 

Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge 9.853.900 57.000 0 9.910.900 

ordentliche Aufwendungen 10.870.700 0 0 10.870.700 

außerordentliche Erträge  0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendung 0 0 0 0 

Finanzhaushalt 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.513.600 57.000 0 9.570.600 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.828.200 0 0 9.828.200 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 978.000 50.000 0 1.028.000 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.287.500 1.820.000 0 3.107.500 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 1.500.000 0 1.500.000 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 164.900 0 0 164.900 
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die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
erhöht um 

vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschließlich der 

Nachträge 
festgesetzt auf 

EURO EURO EURO EURO 

Nachrichtlich:     
 

  

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushaltes 

10.491.600 1.607.000 0 12.098.600 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushaltes 

11.280.600 1.820.000 0 13.100.600 

 
 

§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 1.500.000 Euro erhöht und damit 
auf 1.500.000 Euro neu festgesetzt. 
 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 

 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 
 

§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Sittensen, 06. Juni 2019 
 
Miesner (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
02. Juli 2019 unter dem Aktenzeichen 20/3 15 21 10/106 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde in Sittensen öffentlich aus. 
 
 
Sittensen, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Sittensen 
Der Gemeindedirektor 

 
 

Jahresabschluss 2011 
der Gemeinde Sittensen und Entlastungserteilung 

 
 
Der Rat der Gemeinde Sittensen beschließt den mit Datum vom 28.04.2017 festgestellten Jahresabschluss für das 
Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Sittensen gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG unter Kenntnisnahme des Schlussberichts 
des Rechnungsprüfungsamtes, einschließlich der Stellungnahme des Gemeindedirektors. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 784.083,70 € ab. 
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Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 475.077,30 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 309.006,40 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüs-
sen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Dem Gemeindedirektor wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
 
Sittensen, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Sittensen  
Der Gemeindedirektor 

 
 

Jahresabschluss 2011 
der Gemeinde Tiste und Entlastungserteilung 

 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Rat der Gemeinde Tiste beschließt den mit Datum vom 24.02.2017 festge-
stellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Tiste gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG unter Kenntnis-
nahme des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes, einschließlich der Stellungnahme des Bürgermeisters. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 60.398,08 € ab (ordentlicher Überschuss von 
11.383,18 € und außerordentlicher Überschuss von 49.014,90 €). 
 
Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 11.383,18 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 49.014,90 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüs-
sen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Tiste, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Tiste  
Der Bürgermeister 

 
 

Jahresabschluss 2011 
der Gemeinde Vierden und Entlastungserteilung 

 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Rat der Gemeinde Vierden beschließt den mit Datum vom 24.02.2017 festge-
stellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Vierden gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG unter Kennt-
nisnahme des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes, einschließlich der Stellungnahme des Bürgermeisters. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 96.683,59 € ab (ordentlicher Überschuss von 
100.059,47 € und außerordentlicher Fehlbetrag von -3.375,88 €). 
 
Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 100.059,47 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von -3.375,88 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen 
des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Vierden, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Vierden  
Der Bürgermeister 
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Jahresabschluss 2011 
der Gemeinde Wohnste und Entlastungserteilung 

 
 
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, der Rat der Gemeinde Wohnste beschließt den mit Datum vom 24.02.2017 fest-
gestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Wohnste gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG unter 
Kenntnisnahme des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes, einschließlich der Stellungnahme des Bürgermeis-
ters. 
 
Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresergebnis von insgesamt 60.298,12 € ab (ordentlicher Fehlbetrag 
von -6.913,74 € und außerordentlicher Überschuss von 67.211,86 €). 
 
Dem Bürgermeister wird für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 
 
Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -6.913,74 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 67.211,86 € wird 2012 der Rücklage aus Überschüs-
sen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
 
Wohnste, den 15. Juli 2019 
 
Gemeinde Wohnste  
Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


